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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

In der Ortsgemeinde Wincheringen der Ver-
bandsgemeinde Saarburg-Kell besteht - 
entgegen dem allgemeinen Trend im ländli-
chen Raum - eine anhaltende Nachfrage 
nach Wohnbaugrundstücken. Verdeutlicht 
wird dies durch die Bevölkerungsentwick-
lung in der Ortsgemeinde in den vergange-
nen Jahren. So stieg die Bevölkerungszahl 
von ca. 1.690 Einwohnern im Jahr 2010 um 
34,6% auf ca. 2.270 Einwohnern zum 
31.12.2019. Analog hierzu stieg im glei-
chen Zeitraum die Anzahl an Wohnungen 
von ca. 710 um 52 % auf ca. 1.080 sowie 
die Anzahl der Gebäude von ca. 580 um 43 
% auf 830. 
(Quelle: Statistisches Landesamt, Meine Heimat, Inter-
net-Abruf: 16.02.2021)

Damit einher geht nicht zuletzt auch eine 
gesteigerte Nachfrage nach besonderen 
Wohnformen wir betreutes Wohnen und 
Pflege für Senioren.

Die Ortsgemeinde Wincheringen präsentiert 
sich als überdurchschnittlich attraktiver 
Wohnstandort im ländlichen Raum. Dies re-
sultiert in erster Linie aus der Lage im Be-
reich der Obermosel entlang der deutsch-
luxemburgischen Grenze, was die Ortsge-
meinde zu einem sehr begehrten Wohnort 
macht. Dementsprechend ist der Anteil an 
ausländischen Mitbürgern in der Ortsge-
meinde sehr hoch (38 %).
(Quelle: Statistisches Landesamt, Meine Heimat, Inter-
net-Abruf: 16.02.2021)

Aufgrund der Attraktivität als Wohnstandort 
ist die Anzahl an Leerständen sowie an ver-
kaufsbereiten Baulücken in der Ortsgemein-
de Wincheringen sehr niedrig, so dass Be-
darf für weitere Wohnbauflächen besteht.

Am südlichen Siedlungsrand von Wincherin-
gen, im Bereich der Helfanter Straße, süd-
lich der Grundschule und unmittelbar an 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
anschließend, befindet sich eine bis jetzt 
noch unbebaute Potenzialfläche.

Ziel ist die Entwicklung einer seniorenge-
rechten Wohnbebauung in Form eines Se-
niorenwohnparks mit Service-Wohnungen  
und Pflegeangeboten sowie eines bedarfs-
orientierten Wohngebietes für familien-
freundliches Wohnen.

Nach aktueller Rechtsgrundlage ist das 
Planvorhaben aufgrund der Lage im Außen-
bereich nicht realisierungsfähig. Somit be-
darf es der Aufstellung eines Bebauungs- 
planes. 

Die Ortsgemeinde Wincheringen hat nach 
§ 1 Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 1 BauGB die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Senio-
renwohnpark mit Neubaugebiet Helfanter 
Straße, Wincheringen“ beschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 1,6 
ha.

Ursprünglich war die Überplanung einer 
deutlich größeren Fläche für den Senioren-
wohnpark vorgesehen. Aufgrund der hohen 
naturschutzfachlichen Bedeutung der rück-
wärtigen Fläche wurden die Gebietskulisse 
gegenüber dem Aufstellungsbeschluss re-
duziert.

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens wur-
de die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt.

Dem Bebauungsplan liegt die Schalltechni-
sche Untersuchung „Seniorenwohnpark mit 
Neubaugebiet Helfanter Straße“ in Winche-
ringen; Heine + Jud - Ingenieurbüro für Um-
weltakustik, Stuttgart, Stand: 20.09.2021, 
zugrunde.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach §  13b i.V.m. 
§ 13a BauGB im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt. Nach § 13 b gilt § 13a ent-
sprechend für Bebauungspläne mit einer 
Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 
Satz 2 von weniger als 10 000 Quadratme-
tern, durch die die Zulässigkeit von Wohn-
nutzungen auf Flächen begründet wird, die 
sich an im Zusammenhang bebaute Ortstei-
le anschließen. Dies trifft auf den vorliegen-
den Bebauungsplan zu. Gem. BauNVO ge-
hören zu Wohngebäuden auch solche, die 
der Betreuung und Pflege der Bewohner 
dienen.

Der Geltungsbereich des vorliegenden 
Bebauungsplanes umfasst insgesamt zwar 
rund 1,6 ha; aufgrund des deutlich geringe-

ren geplanten Versiegelungsgrades (GRZ) 
von 0,4 bzw. 0,5) bleibt die maximal zuläs-
sige Grundfläche jedoch unter dem Schwel-
lenwert von 10.000 qm. Damit sind die An-
wendungsvoraussetzungen des § 13b 
BauGB erfüllt.

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13b BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft ebenfalls zu.

Auch bestehen keine Anhaltspunkte dafür, 
dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-
dung der Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 BImSchG 
zu beachten sind.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10a Abs. 1 BauGB und von der frühzeiti-
gen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
wird.

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten 
demnach die Eingriffe als vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig, 
ein Ausgleich der vorgenommenen Eingriffe 
ist damit nicht notwendig.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Verbands- 
gemeinde Saarburg-Kell stellt für das Plan-
gebiet eine Sonderbaufläche dar. Somit ist 
der Bebauungsplan nicht aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt. Der Flächennut-
zungsplan ist gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
im Wege der Berichtigung anzupassen.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich am südlichen 
Siedlungsrand der Ortsgemeinde Winche-
ringen, östlich der Helfanter Straße (K 110).

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

•	 im Westen durch die Helfanter Straße 
(K110) sowie daran angrenzende land-
wirtschaftliche Flächen,

•	 im Norden durch das Gelände der 
Grundschule Wincheringen und die dar-
an angrenzende Bebauung,

•	 im Osten durch eine mit Gehölzstruktu-
ren versehene Freifläche und im weite-
ren Verlauf die Tennisanlage des SV 
Wincheringen,

•	 im Süden durch landwirtschaftliche Flä-
chen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des Bebauungs- 
planes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Plangebiet stellt sich derzeit größten-
teils als landwirtschaftliche Weidefläche dar. 
Lediglich der nordöstliche Randbereich ist 

durch vereinzelte Gehölzstrukturen mit ho-
her ökologischer Wertigkeit geprägt. 

Die direkte Umgebung des Plangebietes ist

•	 im Norden durch die Grundschule Win-
cheringen samt Nebenanlagen Stell-
platzflächen und angrenzender Bebau-
ung,

•	 im Osten durch eine mit Gehölzstruktu-
ren versehene Freifläche und Tennisan-
lage,

•	 im Süden durch landwirtschaftliche Flä-
chen und

•	 im Westen durch die Kreisstraße 110

geprägt.

Die zu überplanende Fläche mit einer Größe 
von ca. 1,6 ha befindet sich vollständig im 
Eigentum der Ortsgemeinde, weshalb von 
einer zügigen Realisierung des Planvorha-
bens zu rechnen ist.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Südosten nach 
Nordwesten hin zur Ortslage Wincherin-
gens um ca. 14 m ab. 

Die Topografie hat Auswirkungen auf die 
Konzeption der Erschließung, der Entwässe-
rung des Plangebietes sowie auf die Fest-
setzungen des Bebauungsplanes (insbeson-
dere die Anordnung der Baukörper durch 
Ausweisung der Baufenster und Höhe der 
baulichen Anlagen). Durch das Planvorha-
ben wird es zu geringfügigen Reliefverän-
derungen kommen, da Geländemodellie-
rungen erforderlich sein werden, um eine 
zweckmäßige Bebauung des Plangebietes 
zu ermöglichen. 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage im Raum, ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2020); Bearbeitung: Kernplan

Orthofoto mit Geltungsbereich (weiße Linie); ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2020); Be-
arbeitung: Kernplan

PlangebietPlangebiet

Richtung Helfant

GrundschuleGrundschule

K 
11

0

TennisanlageTennisanlage

SportplatzSportplatz

Richtung Ortsmitte

Elb
lin

gr
ing

Elb
lin

gr
ing



Seniorenwohnpark mit Neubaugebiet Helfanter Straße, Wincheringen 6 www.kernplan.de

Verkehrsanbindung

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt 
über eine neu zu errichtende Stichstraße, 
die von der „Helfanter Straße“ im Norden 
abgehend nach Süden in das Plangebiet 
verlaufen wird. Im weiteren Verlauf bindet 
die Helfanter Straße das Plangebiet über die 
Kreisstraße 110 (K 110) an das örtliche Ver-
kehrsnetz an. 

Die Anbindung an das überörtliche Ver-
kehrsnetz erfolgt über die rund 3 km ent-
fernte, westlich des Plangebiets gelegene, 
Bundesstraße 419 (B 419).

Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist im 
Umfeld des Plangebietes bereits grundsätz-
lich vorhanden (Wasser, Elektrizität etc. ), 
muss jedoch zum Plangebiet entsprechend 
ausgebaut werden (so ist beispielsweise die 
Wasserversorgung aktuell noch nicht gesi-
chert). 

Das Plangebiet ist im Trennsystem zu ent-
wässern. 

Im Zuge des Baus der Mehrzweckhalle und 
des Ausbaus des Kreuzungspunktes wird 
das Trennsystem „Auf der Powei“ erweitert. 
Hieran kann angeschlossen werden.

Die Erschließungs- und Genehmigungspla-
nung (sowohl Wasserver- als auch -entsor-
gung) ist in Abstimmung mit den Verbands-
gemeindewerken zu erstellen.

Für die Entwässerung ist eine wasserrechtli-
che Erlaubnis bzw. eine Anpassung der vor-
handenen Erlaubnis erforderlich.

Seitens des Erschließungsträgers ist ein Er-
schließungsvertrag mit den Verbandsge-
meindewerken abzuschließen.

Dem Straßeneigentum und den straßen-
eigenen Entwässerungsanlagen darf kein 
Abwasser und kein gesammeltes Oberflä-
chenwasser zugeführt werden. Es ist eben-
falls nicht gestattet, die Notüberläufe von 
Versickerungsmulden oder Regenrückhalte-
becken an das straßeneigene Entwässe-
rungssystem anzuschließen. Die bestehen-
de Straßenentwässerungseinrichtung bzw. 
breitflächige Entwässerung der Straße darf 
in keinster Weise beeinträchtigt werden.

Es ist ein Entwässerungskonzept zu erstel-
len und der SGD Nord, Regionalstelle Was-
serwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
vorzulegen, in dem die Vorgaben gemäß § 5 

Abs. 1 WHG und § 55 Abs. 2 für den Pla-
nungsbereich umzusetzen sind. Der Nach-
weis der gesicherten Rückhaltung des Nie-
derschlagswassers ist von einem fachkundi-
gen Planungsbüro zu führen. Sickerfähige 
Flächenbefestigung und breitflächige Ablei-
tungssysteme sollen im Vordergrund ste-
hen. 

Die üblichen mind. 50 Liter je m2 befestigter 
Fläche sind bei der Bemessung der Rückhal-
tebereiche anzusetzen. 

Es sind alle vertretbaren Möglichkeiten 
einer Niederschlagswasserverwertung und 
-versickerung bzw. Zwischenspeicherung 
auszuschöpfen. Neue Flächenbefestigun-
gen sind wasserdurchlässig herzustellen.

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung mit 
den Versorgungsträgern abgestimmt wer-
den.

Schalltechnische Untersuchung

„Die schalltechnische Untersuchung zum 
Bebauungsplan „Seniorenwohnpark mit 
Neubaugebiet Helfanter Straße“ in Winche-
ringen kann wie folgt zusammengefasst 
werden:

Zur Beurteilung der künftigen Situation 
wurden die Orientierungswerte der DIN 
18005, die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm und der 18. BImSchV für allgemeine 
Wohngebiete herangezogen. Einzelne kurz-
zeitige Geräuschspitzen sollen den Tagricht-
wert um nicht mehr als 30 dB(A) und den 

Nachtrichtwert um nicht mehr als 20 dB(A) 
überschreiten.

Es wurde die Abstrahlung der maßgeblichen 
Schallquellen bestimmt und zum Beurtei-
lungspegel zusammengefasst, unter Be-
rücksichtigung der Einwirkzeit, der Ton- und 
Impulshaltigkeit und der Pegelminderung 
auf dem Ausbreitungsweg. Grundlage hier-
für waren Verkehrskennwerte, Literaturan-
gaben sowie Angaben seitens des Auftrag-
gebers.

Maßgebliche Schallquellen sind die Grund-
schule (Pausenhof), die Sportanlage (Ten-
nisplätze) und den Straßenverkehr (K 110).

Beurteilung Straßenverkehr: Die Beurtei-
lungspegel durch den Straßenverkehr betra-
gen bis 58 dB(A) tags und bis 51 dB(A) 
nachts. Die Orientierungswerte der DIN 
18005 werden tags bis 3 dB und nachts bis 
6 dB überschritten. Die Grenzwerte der 16. 
BImSchV werden tags eingehalten und 
nachts bis 2 dB überschritten.

Beurteilung Grundschule: Die Beurteilungs-
pegel durch die Grundschule (Pausenhof) 
betragen bis 48 dB(A) tags. Die hilfsweise 
herangezogenen Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm werden eingehalten.

Beurteilung Sport: Es werden Beurteilungs-
pegel bis 50 dB(A) innerhalb der Ruhezeit 
morgens und bis 54 dB(A) tags in den übri-
gen Beurteilungszeiträumen (mittags, 
abends, außerhalb der Ruhezeiten) erreicht. 
Die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV 
werden eingehalten. Nachts findet kein 
Sportbetrieb statt.

Blick von Westen über das Plangebiet mit der Grundschule links im Bild
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Die Forderung der TA Lärm und der 18. 
BImSchV hinsichtlich des Spitzenpegelkrite-
riums wird erfüllt.

Innerhalb der Baugrenzen werden maßgeb-
liche Außenlärmpegel nach DIN 4109 
(2018) bis 64 dB(A) bzw. maximal der 
Lärmpegelbereich III erreicht.

Bei einem Mittelungspegel nachts über 50 
dB(A) sind nach der VDI 2719 Schlafräume 
bzw. die zum Schlafen geeigneten Räume 
mit zusätzlichen Lüftungseinrichtungen 
auszuführen oder zur lärmabgewandten 
Seite hin aus-zurichten. Pegelwerte > 50 
dB(A) nachts treten innerhalb der Baugren-
zen lediglich im westlichen Randbereich des 
Baufelds WA 2 auf.“
(Quelle: Schalltechnische Untersuchung „Senioren-
wohnpark mit Neubaugebiet Helfanter Straße“ in Win-
cheringen; Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umwelt-
akustik, Stuttgart, Stand: 20.09.2021)

Berücksichtigung von  
Planungsalternativen und 
-standort

In der Ortsgemeinde Wincheringen besteht 
eine anhaltende Nachfrage nach Wohnbau-
grundstücken, die aktuell aufgrund fehlen-
der verkaufsbereiter Rest-Baulücken nicht 
gedeckt werden kann. 

Im Flächennutzungsplan sind keine weite-
ren Potenzial-Wohnbauflächen vorgesehen.

Aus folgenden Gründen ist das vorgesehe-
ne Plangebiet für die Wohnnutzung prädes-
tiniert:

•	 aufgrund der Eigentumsverhältnisse 
(kommunales Eigentum) bietet der 
Standort großes Potenzial für eine lü-
ckenlose und zügige Entwicklung und 
Realisierung des Gebietes, ohne weitere 
Baulücken zu produzieren,

•	 am Standort lässt sich aufgrund der 
Eigentumsverhältnisse eine Nutzungs-
mischung aus Wohnnutzung für Senio-
ren und junge Familien realisieren,

•	 durch das Planvorhaben wird ein end-
gültiger Siedlungsabschluss in diesem 
Bereich geschaffen,

•	 das Plangebiet liegt am südlichen 
Siedlungsrand der Ortsgemeinde. Der 
umgebende Bereich ist hier überwie-
gend von das Wohnen nicht störende 
Einrichtungen (Grundschule) geprägt. 
Somit sind weder vom Plangebiet auf 
die Umgebungsnutzung noch von der 
Umgebung auf das Plangebiet nachtei-
lige Auswirkungen zu erwarten, 

•	 es handelt sich um eine sinnvolle Arron-
dierung des bestehenden Siedlungs
körpers, 

•	 das Plangebiet verfügt über eine gute 
Anbindung an das örtliche und überört-
liche Verkehrsnetz.

Städtebauliches Konzept; ohne Maßstab; Quelle: Architekturbüro Rainer Hiemisch, Saarbrücken; Stand: 31.08.2021
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Städtebauliche Konzeption

Zentrales Ziel des vorliegenden Bebauungs-
planes ist die Schaffung der planungsrecht-
lichen Voraussetzungen zur Realisierung 
einer seniorengerechten Wohnbebauung in 
Form eines Seniorenwohnparks mit Service-
Wohnungen und Pflegeangeboten sowie 
eines familienfreundlichen Wohngebietes.

Hierzu soll ein zukunftsfähiges, attraktives 
Wohnquartier entstehen. Das Wohngebiet 
stellt eine „Abrundung“ dar, die zur Kom-
paktheit des Siedlungskörpers beiträgt und 
einen Siedlungsabschluss definiert.

Der Maßstab der vorgesehenen Bebauung 
orientiert sich an der umliegenden Einfami-
lienhausbebauung der Straße „Elblingring“ 
und der Heesterer Straße.

Die Gebäudetypologie des Seniorenwohn-
parks orientiert sich hingegen an den be-
stehenden Gebäuden der Grundschule und 
dem geplanten Neubau der Mehrzweckhal-
le. Aus diesem Grund ist auch die Senioren-
wohnanlage im Zufahrtsbereich zum Plan-
gebiet angeordnet, während die kleinteilige 
Wohnbebauung im Übergang zur freien 
Landschaft vorgesehen ist.

Die äußere Erschließung des geplanten Se-
niorenwohnparks und der Wohnbebauung 
erfolgt über eine von der Helfanter Straße 
abzweigende, neu zu errichtende Erschlie-
ßungsstichstraße. Der Seniorenwohnpark 
wird hieran über zwei separate Zufahrten 
(Parken / Anlieferung) angebunden und 
liegt im vorderen Bereich aufgrund des mit 
der Nutzung verbundenen Verkehrsaufkom-
mens.

Der ruhende Verkehr soll innerhalb des neu-
en Wohngebietes organisiert werden. Die 
Stellplätze sind den Gebäuden auf ihren je-
weiligen Grundstücken zugeordnet. Pro 
Wohneinheit im südlichen Wohngebiet sind 
mindestens 2 Abstellmöglichkeiten vorzu-
weisen. 

Insgesamt bildet das vorliegende Konzept 
ein attraktives Wohnquartier mit hoher 
Aufenthaltsqualität, welches sich in den 
vorhandenen Landschaftsraum einfügt und 
den vorhandenen Siedlungskörper sinnvoll 
abrundet.

Ansicht; ohne Maßstab; Quelle: Architekturbüro Rainer Hiemisch, Saarbrücken; Stand: 06.05.2021
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; Fachbeitrag Artenschutz; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan Region Trier (Entwurf Januar 2014)

zentralörtliche Funktion kooperierendes Grundzentrum Nittel / Wincheringen (W-Gemeinde)

Vorranggebiete Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus

zu beachtende Ziele und Grundsätze G 36

•	 Die besondere Funktion Wohnen wird den Gemeinden oder Gemeindegruppen zu-
gewiesen, die sich durch besondere Lagekriterien für die Bildung von Siedlungs-
schwerpunkten auszeichnen und denen weitere raumdifferenzierende überörtliche 
Aufgaben übertragen sind (W-Gemeinden). 

G 37

•	 Die besondere Funktion Wohnen dient der Sicherung der wohnstandortnahen Infra-
struktur und optimiert funktionale Bezüge zu den übrigen Nutzungsbereichen, ins-
besondere zu Gewerbe, Industrie und Verkehrsinfrastruktur. Die Bildung von Sied-
lungsschwerpunkten stützt zudem die Belange des Freiraumschutzes.

Z 38

•	 Zur Sicherung und Entwicklung einer nachhaltigen und dauerhaft funktionsfähigen 
Siedlungsstruktur sind Gemeinden mit der besonderen Funktion Wohnen als Schwer-
punktorte für die Wohnbauentwicklung zu stärken. Ihnen kommt die Aufgabe zu, 
über ihren Eigenbedarf hinaus Wohnbauflächen auszuweisen. In der kommunalen 
Bauleitplanung ist die quantitative Umsetzung der angestrebten Schwerpunktbildung 
an den Schwellenwerten der weiteren Wohnbauflächenentwicklung zu orientieren. 

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Regionalparks, 
Nationalparks,  Naturparks, Biosphärenre-
servate 

nicht betroffen

Kulturdenkmäler nach § 8 DSchG Rhein-
land-Pfalz

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen •	 Gem. den Fachdaten des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwal-
tung RLP (LANIS, Internet-Abruf, 07.04.2021) liegen innerhalb des Geltungsbereiches 
keine erfassten Lebensraumtypen gemäß Anh. I FFH-RL und keine nach § 30 
BNatSchG in V.m. § 15 LNatSchG gesetzlich geschützten Biotope. 

•	 Gem. dem Modul Artnachweise sind in den betreffenden, das Offenland zwischen 
Wincheringen und Helfant, den weinbestockten Hangbereich bis zur Mosel und den 
Haardtwald umfassenden Rasterzelle (Gitter-ID 3125496) keine Arten registriert, 
auch in den Nachbarzellen sind keine Arten gelistet, was für eine sehr lückigen Be-
arbeitungsstand spricht, zumal in der ArteFakt-Datenbank für das TK-Blatt 6304 
nahezu das vollständige in Rheinland-Pfalz zu erwartenden Repertoire an planungs-
relevanten Arten gelistet ist

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Im Rahmen der Planung sind Gehölzstrukturen betroffen. Zum Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Oktober bis 28. Februar einzuhal-
ten.



Seniorenwohnpark mit Neubaugebiet Helfanter Straße, Wincheringen 10 www.kernplan.de

Kriterium Beschreibung

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach § 19 i.V.m. dem USchadG, Ver-
botstatbestand nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten d. h. alle 
streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten.

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

•	 der ca. 1,6 ha große Geltungsbereich umfasst zwei unterschiedliche (ehemalige?) 
Mähweidenbereiche

•	 im nördlichen Teilareal sind die Beweidungsgänge länger; der straßennahe nördliche 
Versorgungsbereich (Zufahrt, Wasserversorgung), in dem sich die Tiere überwiegend 
aufhalten, ist stark zertreten und aufgrund zahlreicher Gailstellen sehr eutraphent 
ausgebildet, zudem ist die Bodennarbe im Gewende stark gestört

•	 die Vegetation deutet auf eine zusätzliche Aufdüngung hin und ist floristisch stark 
verarmt, neben den Obergräsern Glatthafer, Knaulgras dominieren Nitrophyten oder 
Weideunkräuter wie Gundermann, Löwenzahn, Berufkraut, Scharfer Hahnenfuß und 
als Gräser weiche Trespe, Wiesen-Fuchsschwanz und Wolliges Honiggras; Kennarten 
der mageren Flachlandmähwiesen sind bis auf den Glatthafer nicht vertreten

•	 der südliche Abschnitt des Geltungsbereiches ist Teil einer großflächigen, floristisch 
noch ärmeren, ebenfalls aufgedüngten Wiese, die offenbar nur sporadisch nachbe-
weidet wird 

•	 der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurde mehrfach angepasst und umfasste 
ursprünglich auch den größten Teil der östlich angrenzenden Obstwiese, die jedoch 
aus artenschutzrechtlichen Gründen bis auf ein randliches Gebüsch vollständig aus 
dem Planbereich ausgeschlossen wurde (s.u.) 

Bestehende Vorbelastungen:

•	 Lage am Rand der bebauten Ortslage von Wincheringen mit benachbarter Grund-
schule und Tennisplatz

•	 Übergangsbereich zur freien Landschaft mit z.T.  brachliegenden Obstwiesen und 
großflächigen Grünländern und Rebflächen

•	 Kreisstraße K 110 mit mittlerer Verkehrsdichte

•	 daher insgesamt mittlere bis hohe Lärm- und Stördisposition   

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten:

•	 da die Fläche praktisch gehölzfrei ist, bestehen mit Ausnahme des randlichen Schle-
hengebüsches keine Brutmöglichkeiten für Gehölzbrüter, für die einschlägigen i.d.R. 
seltenen Wiesenbrüter (z.B. Braunkehlchen, Schafstelze, Wiesenpieper, Feldlerche) 
kommt die Fläche aufgrund der geringen Größe, der eutraphenten Ausprägung sowie 
der Lage am Rand der Ortslage mit benachbartem Schulkomplex, Tennisplätzen und 
der mittelstark befahrenen  Kreisstraße K 110 und der dadurch bedingten Störreize 
als Brutraum nicht in Frage

•	 eine Brutraumnutzung durch die Feldlerche ist darüber hinaus auch aufgrund der 
nahen Vertikalstrukturen (Obstwiese, Waldrand) auszuschließen 

•	 die Fläche eignet sich allenfalls als Teillebensraum (Jagd- bzw. Nahrungshabitat)

•	 die Grünlandfläche gehört möglicherweise zum Nahrungsraum des Rotmilans, der 
aufgrund mehrerer Sichtungen vermutlich im nahe gelegenen Haardtwald einen 
Horst besetzt hat; er ist in den (offenbar nicht oder sehr lückig bearbeiteten) Raster-
zellen der FT/FP-Nachweise nicht gelistet, jedoch mehrfach in der ArteFakt -Daten-
bank des betreffenden TK-Blattes TK 6304

•	 der Rotmilan nutzt durchaus auch Flächen innerhalb oder am Rand des Siedlungs-
raumes zum Nahrungserwerb, sofern eine bestimmte Flächengröße überschritten 
wird, die Tiefflugmanöver zulässt

•	 im Verhältnis zur grundsätzlich als Nahrungsraum nutzbaren weitläufigen Offenland-
schaft im Umfeld ist die Planungsfläche jedoch mit 1,6 ha zu gering, um den Auf-
zuchterfolg eines potenziellen Brutpaares zu beeinträchtigen 

•	 bauliche Anlagen als potenzielle Bruträume für Gebäudebrüter fehlen
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Kriterium Beschreibung

•	 in Bezug auf Fledermäuse ist davon auszugehen, dass der Geltungsbereich mögli-
cherweise als Jagdraum genutzt wird, wobei eine besondere Habitatqualität auf der 
strukturlosen Fläche nicht erkennbar ist, als Leitstruktur ist lediglich der Rand der 
angrenzenden Obstwiese zu werten  

•	 Quartiere können auf der Fläche definitiv ausgeschlossen werden

•	 mit Ausnahme von Vögeln und Fledermäusen sind weitere planungsrelevante Arten 
aufgrund fehlender essentieller Habitatstrukturen (Laichmöglichkeiten für Amphibien, 
Thermoexpositionsstellen und Überwinterungsplätze sowie grabfähige Eiablagesubs-
trate für Reptilien) und spezifischer Nahrungs- bzw. Wirtspflanzen (Schmetterlinge) 
nicht zu erwarten

•	 in Bezug auf die Lebensraumqualität und vorhandene Habitatrequisiten steht die Pla-
nungsfläche in starkem Kontrast zu der angrenzenden Obstwiese

•	 da diese ursprünglich als Teil des Geltungsbereiches vorgesehen war, erfolgte zu-
nächst eine avifaunistische Erfassung, darüber hinaus wurden alle ca. 150 Obstbäu-
me auf Höhlenstrukturen und auf Hinweise einer Quartiernahme durch Fledermäuse 
oder Bruthinweise von Höhlenbrütern untersucht

•	 der Bestand wird aktuell nicht mehr genutzt und nur im zentralen gehölzfreien Be-
reich noch regelmäßig gemäht, ansonsten kommen an vielen Stellen Sukzessionsge-
hölze auf, mittlerweile sind zahlreiche Bäume eingewachsen; allein die gelegentliche 
Beweidung der Fläche verhindert ein völliges Einwachsen des Bestandes

•	 der Anteil an Totholz, Höhlenstrukturen und anderen Habitatrequisisten (Spalten, ab-
stehende Rinde, Rindentaschen etc.) ist beträchtlich, einzelne Bäume sind komplett 
abgestorben und stellen als liegendes Totholz, vor allem jedoch als stehende Torsen 
wertgebende Strukturen dar

•	 unter den Vögeln ist die Präsenz des Wendehalses hervorzuheben, der mehrfach auf 
der Obstwiese verhört wurde, eine Brut darf (auch wegen fehlender vergleichbarer 
Bestände im unmittelbaren Umfeld) als hinreichend sicher gelten

•	 weitere Brutnach- bzw. -hinweise ergaben sich für den Star, die Dorn-, Klapper- und 
Mönchsgrasmücke, den Gartenbaumläufer, den Gartenrotschwanz, Blau- und Kohl-
meise, Grauschnäpper, Zaunkönig, Zilpzalp, Buchfink, Amsel, Rotkehlchen, Goldam-
mer, Grün- und Buntspecht, Ringeltaube sowie den Orpheusspötter; ebenso wurde 
der Pirol verhört, der mit seinem potenziellen Brutstandort allerdings dem benach-
barten Haardtwald zuzuordnen ist

•	 die Taxierung (endoskopische Prüfung) des Gehölzbestandes auf mögliche Fleder-
mausquartiere ergab bei 23 Bäumen eine gute bis sehr gute Eignung der vorgefun-
denen Quartierstrukturen, in 13 Bäumen haben sich bereits so große Stammhöhlen 
gebildet, dass sie auch für Wochenstubengesellschaften z.B. der Bechsteinfledermaus 
(Myotis bechsteinii) oder der Langohren (Plecotus spp.) geeignet sind 

•	 neben der Bedeutung als Quartierrevier stellt die Obstwiese auch ein sehr gut struk-
turiertes Jagdhabitat für Fledermausarten dar; Nachweise der Mopsfledermaus (Bar-
bastella barbastellus), der Großen Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum) sowie 
der Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) im angrenzenden Luxembourg (Entfer-
nung < 10 km) lassen eine Jagdraumnutzung der Fläche durch die genannten FFH 
Anhang II-Arten zumindest möglich erscheinen; eine detaillierte Prüfung der Jagd-
raumnutzung wäre im Fall einer Überbauung des Bestandes daher notwendig gewe-
sen

•	 um diese und weitere vertiefende Untersuchungen sowie die aus jetziger Sicht abseh-
bar notwendigen Kompensationsmaßnahmen (inkl. CEF-Maßnahmen mit entspre-
chender zeitlicher Verzögerung des Projektes) zu vermeiden, war der Ausschluss der 
Obstwiese aus dem Planbereich notwendig

•	 die derzeit noch praktizierte sporadische Beweidung wird jedoch eine komplette Ge-
hölzsukzession auf die Dauer nicht aufhalten, so dass eine angepasste Beweidung 
oder Mahd und das partielle Freistellen von Obstbäumen als artfördernde Maßnahme 
(etwa als Ausgleich für andere  Eingriffsvorhaben der Gemeinde) aufgegriffen werden 
könnte
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Zwischenfazit Artenschutzrechtliche Beurteilung:

•	 die praktisch gehölzfreie Fläche bietet keine erkennbaren Brutmöglichkeiten für Vögel, 
als Nahrungsgäste sind grundsätzlich eher siedlungsholde und/oder störresistente 
Arten zu erwarten, für die im angrenzenden Obstwiesenbestand registrierten wert-
gebenden Arten, namentlich den Wendehals, sind die fetten und obergrasreichen 
Mähweiden jedoch mit Sicherheit nicht das optimale Nahrungshabitat, die Art benö-
tigt magere und lückige  Wiesen mit gut erreichbaren Bodeninsekten, v.a. Ameisen 

•	 für Gehölzfreibrüter bietet die Planungsfläche kaum Brutmöglichkeiten, in der tan-
gierten Schlehenhecke sind die einschlägigen Heckenbrüter zu erwarten (Amsel, 
Buch- und Grünfink, Grasmücken, Goldammer, Stieglitz u.a.); von einer weiterhin be-
stehenden ökologischen Funktion der potenziell betroffenen Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten darf im Falle eines Brutraumverlustes ausgegangen werden

•	 für die den Standort möglicherweise frequentierenden Fledermausarten weist die 
strukturlose Fläche keine besondere Eignung, d.h. auch keine essentielle Bedeutung 
als Jagdgebiet auf

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen können auf der Planungsfläche aus-
geschlossen werden

•	 andere prüfrelevante Arten sind nicht zu erwarten

•	 mit dem Ausschluss der benachbarten Obstwiese aus dem Geltungsbereich können 
die im Planfall zu erwartenden artenschutzrechtlichen Konflikt gem. § 44 BNatSchG 
im Vorfeld ausgeräumt werden 

Auswirkungen im Sinne des Umweltscha-
densgesetzes nach § 44 BNatSchG

•	 Lebensraumtypen n. Anh. 1 der FFH-Richtlinie sind nicht betroffen

•	 da den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches keine essentielle Bedeutung als Le-
bensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG zugewiesen werden kann, entsprechen-
de Arten hier nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vorkommenden Ar-
ten(gruppen) eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht prognostiziert 
werden kann, sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltschadensgesetz 
nicht zu erwarten

•	 daher ist eine Freistellung von der Umwelthaftung im Zuge des Bauleitplanverfahrens 
möglich  

Maßnahmen/Festsetzungsvorschläge •	 bei der Baufeldfreimachung und Gehölzentfernung sind grundsätzlich die Rodungs-
fristen n. § 39, Abs. 5 BNatSchG einzuhalten

•	 die unmittelbare angrenzende Obstwiese als Lebensraum wertgebender Höhlenbrü-
ter (u.a. Wendehals, Star) und potenzieller Fledermausquartiere wird gegenüber dem 
Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 und WA 2) durch eine 3 m breite Hecke optisch ab-
geschirmt. Vorgeschlagen werden heimische, standorttypische Straucharten (z.B. ein-
griffliger Weißdorn, Schlehe, Liguster, Blutroter Hartriegel, Hainbuche, Hasel, Feld-
ahorn, Str. 2xv 60-100, Pflanzabstand 1,50 m x 1,50 m). Grenzständige Obstbäume 
sind in die Hecke zu integrieren. 

•	 Es sind herkunftsgesicherte Gehölze mit der regionalen Herkunft „Westdeutsches 
Bergland und Oberrheingraben“ (Region 4) nach dem Leitfaden zur Verwendung ge-
bietseigener Gehölze (BMU, Januar 2012) zu verwenden.

•	 Bei allen Pflanzungen sind die Empfehlungen der FLL (Empfehlungen für 
Baumpflanzungen, Teil 1 - Planung, Pflanzarbeiten, Pflege, 2. Ausgabe 2015, Teil 2 
Standortvorbereitungen für Neupflanzungen, Pflanzgruben und Wurzelraumerweite-
rung, Bauweisen und Substrate, 2. Ausgabe 2010 sowie die Gütebestimmungen für 
Baumschulpflanzen) ebenso wie die einschlägigen DIN Normen (DIN 18916 - Vege-
tationstechnik im Landschaftsbau, Pflanzen und Pflanzarbeiten) zu beachten

•	 Die Bäume und Sträucher sind dauerhaft zu sichern und Ausfälle durch gleichartige 
Exemplare zu ersetzen.
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Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell stellt für das 
Plangebiet eine Sonderbaufläche dar. Somit ist der Bebauungsplan nicht aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt.

 

.

Entwicklungsgebot gem. §  8 Abs.  2 BauGB nicht erfüllt, Konsequenz: FNP wird gem. 
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst 

Bebauungsplan nicht vorhanden: aktuell nach den Vorgaben des § 35 BauGB zu beurteilen
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung 	

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 
BauNVO

Allgemeines Wohngebiet WA 1 
und WA 2

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohn-
gebiet (Allgemeine Wohngebiete WA 1 und 
WA 2) festgesetzt. 

Ein Allgemeines Wohngebiet ist ein Bauge-
biet, dessen Zweckbestimmung vorwiegend 
dem Wohnen dient. Im Unterschied zum 
Reinen Wohngebiet können jedoch auch er-
gänzende öffentliche und private Einrich-
tungen, welche die Wohnruhe nicht we-
sentlich stören, zugelassen werden.

Ein Ziel des Bebauungsplanes besteht dar-
in, im nördlichen Teil des Plangebietes,ein 
Gebiet zu entwickeln, das dem seniorenge-
rechten Wohnen (WA 1) dient. Aus diesem 
Grund wird festgesetzt, dass auch Wohnge-
bäude zulässig sind, die ganz oder teilweise 
der Betreuung und Pflege ihrer Bewohner 
dienen. Hierbei handelt es sich um eine 
Sonderform des Wohnens, da die Senioren 
überwiegend dauerhaft in einer Einrichtung 
untergebracht sind und private Wohnräume 
nutzen. Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke sind ebenfalls zulässig, da eine Se-
nioreneinrichtung einer Anlage für soziale 
Zwecke entspricht. Sie schafft einerseits Be-
gegnungsmöglichkeiten für Senioren unter-
einander und mit anderen Generationen 
und stellt andererseits die pflegende und 
medizinische Versorgung sicher. Ausnahms-
weise sind auch Anlagen für Verwaltungen 
zulässig, da diese ebenfalls Teil eines Senio-
renzentrums sind. 

Für den südlichen Teil des Plangebietes zielt 
der Bebauungsplan darauf ab, ein Gebiet zu 
entwickeln, welches vorwiegend dem Woh-
nen (WA 2) dient. Auch vereinzelt das Woh-
nen ergänzende und mit dem Wohnen ver-
trägliche Nutzungen sind hier denkbar. 
Hierzu gehören nicht störende Handwerks-
betriebe sowie Anlagen für kirchliche, kultu-
relle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke.

Die nördlich des Plangebietes gelegene Be-
bauung dient ebenfalls als Standort von 
Nutzungen, welche die Wohnruhe nicht we-
sentlich stören (Grundschule). Dem Ziel der 
Intensivierung der Wohnnutzung wird somit 
Rechnung getragen. Bauplanungsrechtlich 
ist durch die Ausweisung des Allgemeinen 
Wohngebietes nicht von Beeinträchtigun-
gen auf die angrenzenden Gebiete auszu-
gehen. Somit ist die Sicherung gesunder 
Wohnverhältnisse gewahrt.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl nach § 19 Abs. 1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET 
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

GOKmax.
HÖHE BAULICHER UND SONSTIGER ANLAGEN ALS HÖCHSTMASS; HIER: MAXIMAL ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE (GOK)
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

III ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (HÖCHSTMASS)
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

ED
BAUWEISE; HIER: EINZEL- UND DOPPELHÄUSER
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

St FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE 
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 UND 22 BAUGB)

2 WO HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE
(GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB)

FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT BEBAUBAR SIND; 
HIER: BAUVERBOTS- / BAUBESCHRÄNKUNGSZONE DER KREISSTRASSE 110 (K 110)
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6 BAUGB)

STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBE STIMMUNG; HIER: MISCHVERKEHRSFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

P VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBE STIMMUNG; HIER: ÖFFENTLICHE PARKPLATZFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

ANSCHLUSS AN VERKEHRSFLÄCHEN; HIER: BEREICH OHNE EIN- UND AUSFAHRTEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

p PRIVATE GRÜNFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

ö ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25A BAUGB)

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHES MASS DER NUTZUNG

Baugebiet
Wohnungen je 
Wohngebäude

GRZ

Höhe baulicher 
Anlagen

Vollgeschosse

Bauweise Hausform

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

VERFAHRENSVERMERKE
• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Winche-

ringen hat am __.__.____ die Einleitung des 
Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Seniorenwohnpark mit Neubaugebiet Helfanter 
Straße, Wincheringen“ beschlossen (§  2 Abs.  1 
BauGB).

 Wincheringen, den __.__.____   

 ________________

 Der Ortsbürgermeister

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustel-
len, wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt 
gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

 Wincheringen, den __.__.____   

 ________________

 Der Ortsbürgermeister

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Der Bebauungsplan wird gem. §  13b i.V.m. 
§  13a  BauGB im beschleunigten Verfahren auf-
gestellt. Gem. §  13a Abs.  3 und 4 BauGB wird 
eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB nicht 
durchgeführt.

• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Winche-
ringen hat am __.__.____ die Anpassung des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Senio-
renwohnpark mit Neubaugebiet Helfanter Straße, 
Wincheringen“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

 Wincheringen, den __.__.____   

 ________________

 Der Ortsbürgermeister

• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Win-
cheringen hat in seiner Sitzung am __.__.____ 
den Entwurf gebilligt und die öffentliche Ausle-
gung des Bebauungsplanes „Seniorenwohnpark 
mit Neubaugebiet Helfanter Straße, Wincherin-
gen“ beschlossen (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB).

 Wincheringen, den __.__.____   

 ________________

 Der Ortsbürgermeister

• Der Entwurf des Bebauungs planes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil  B) sowie der Begründung, hat in der Zeit 
vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
öffentlich ausgelegen (§  13a BauGB i.V.m. §  3 
Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wur-
den mit Schreiben vom __.__.____ von der 
Auslegung benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m. 
§  4 Abs.  2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ih-
nen wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur 
Stellung nahme eingeräumt.

 Wincheringen, den __.__.____   

 ________________

 Der Ortsbürgermeister

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, der Nachbargemeinden sowie 
der Bürger Anregungen und Stellungnahmen ein. 
Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen erfolgte durch den Ortsgemeinderat 
am __.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, 
die Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht 
haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

 Wincheringen, den __.__.____   

 ________________

 Der Ortsbürgermeister

• Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ den 
Bebauungsplan „Seniorenwohnpark mit Neu-
baugebiet Helfanter Straße, Wincheringen“ als 
Satzung beschlossen (§  10 Abs.  1 BauGB). Der 
Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Textteil (Teil  B) sowie der Be-
gründung.

 Wincheringen, den __.__.____   

 ________________

 Der Ortsbürgermeister

• Der Bebauungsplan „Seniorenwohnpark mit Neu-
baugebiet Helfanter Straße, Wincheringen“ wird 
hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Wincheringen, den __.__.____   

 ________________

 Der Ortsbürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 24 Abs. 6 GemO hingewiesen wor-
den.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Seniorenwohnpark mit Neubaugebiet Hel-
fanter Straße, Wincheringen“, bestehend aus 
der Plan zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil 
B) sowie der Begründung, in Kraft (§  10 Abs.  3 
BauGB).

 Wincheringen, den __.__.____   

 ________________

 Der Ortsbürgermeister

Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 57-63 Landeswassergesetz)

• Das Plangebiet ist im Trennsystem zu entwässern. Hierzu wird das Trennsystem „Auf der Powei“ erweitert.

• Die Erschließungs- und Genehmigungsplanung (sowohl Wasserver- als auch -entsorgung) ist in Abstim-
mung mit den Verbandsgemeindewerken zu erstellen.

• Für die Entwässerung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bzw. eine Anpassung der vorhandenen Erlaubnis 
erforderlich.

• Seitens des Erschließungsträgers ist ein Erschließungsvertrag mit den Verbandsgemeindewerken abzuschlie-
ßen.

• Dem Straßeneigentum und den straßeneigenen Entwässerungsanlagen darf kein Abwasser und kein ge-
sammeltes Oberflächenwasser zugeführt werden. Es ist ebenfalls nicht gestattet, die Notüberläufe von Ver-
sickerungsmulden oder Regenrückhaltebecken an das straßeneigene Entwässerungssystem anzuschließen. 
Die bestehende Straßenentwässerungseinrichtung bzw. breitflächige Entwässerung der Straße darf in keins-
ter Weise beeinträchtigt werden.

• Es ist ein Entwässerungskonzept zu erstellen und der SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz vorzulegen, in dem die Vorgaben gemäß § 5 Abs. 1 WHG und § 55 Abs. 2 für den 
Planungsbereich umzusetzen sind. Der Nachweis der gesicherten Rückhaltung des Niederschlagswassers ist 
von einem fachkundigen Planungsbüro zu führen. Sickerfähige Flächenbefestigung und breitflächige Ablei-
tungssysteme sollen im Vordergrund stehen. 

• Die üblichen mind. 50 Liter je m2 befestigter Fläche sind bei der Bemessung der Rückhaltebereiche anzuset-
zen. 

• Es sind alle vertretbaren Möglichkeiten einer Niederschlagswasserverwertung und -versickerung bzw. Zwi-
schenspeicherung auszuschöpfen. Neue Flächenbefestigungen sind wasserdurchlässig herzustellen.

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

• Dachform, Dacheindeckung: Als Dachform sind fl achgeneigte Satteldächer und Flachdächer zulässig. Anla-
gen zur Nutzung der Solarenergie auf geneigten Dächern sind nur in der gleichen Neigung wie die dazuge-
hörige Dachfläche zulässig. Eine Begrünung von Flachdächer ist ausdrücklich erlaubt. Als Dacheindeckung 
sind nur zulässig: Nicht glasierte (nicht engobierte) Dachpfannen, Dachziegel oder Schiefer sowie Einde-
ckungen aus Metall (bewitterter Zink) in einheitlicher Färbung – entsprechend RAL 3000 (Feuerrot), RAL 
3002 (Karminrot), RAL 3003 (Rubinrot), RAL 3016 (Korallenrot), RAL 5004 (Schwarzblau), 5008 (Graublau), 
7012 (Basaltgrau), 7015 (Schiefergrau), 7016 (Anthrazitgrau), 7021 (Schwarzgrau), 7024 (Graphitgrau), 
7026 (Granitgrau), 8007 (Rehbraun) bis 8022 (Schwarzbraun), sowie 9005 (Tiefschwarz) zulässig.

• Fassadengestaltung: Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzenden/refl ektierenden Materialien. 
• Böschungen, Stützmauern, Abgrabungen und Aufschüttungen: Aufschüttungen und Abgrabungen auf den 

privaten Grundstücksflächen dürfen nur in solchem Maß vorgenommen werden, wie diese für die Errich-
tung der baulichen Anlagen, zum Anlegen von Erdterrassen oder zur Herstellung des Geländeausgleichs er-
forderlich sind. Aufschüttungen und Abgrabungen sind durch weiche Böschungen von mindestens 1:1,5 
auszugleichen. Veränderungen des natürlichen Geländeverlaufs im Baubereich benachbarter Grundstücke, 
sind aufeinander abzustimmen. Flächenhafte Anhebungen oder Abgrabungen ganzer Grundstücke oder 
größerer Teile (mehr als 50% der nicht überbauten Grundstücksfläche) sind unzulässig. Mauern, einschließ-
lich Stützbauwerke, sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Flächen bis zu einer max. Höhe von 
1,50 m zulässig. Die Mauern sind als Kalkstein – Trockenmauern, zumindest aber als Betonstützmauern mit 
einer fugenreichen Verblendung aus autochtonem Material (Kalkstein) oder als begrünte Mauer auszubil-
den.

• Gestaltung des Vorgartenbereichs: Der Vorgartenbereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und der stra-
ßenzugewandten Baugrenze ist mit bodendeckender Vegetation (Rasen, Gräser, Stauden, Kletterpfl anzen, 
Gehölze) zu begrünen, mit Bäumen und Sträuchern zu bepfl anzen und zu unterhalten. Befestigte oder be-
kieste Flächen sind lediglich zulässig, soweit sie als notwendige Geh- und Fahrfl ächen bzw. dem Stellplatz-
nachweis dienen und sich in ihrer Ausdehnung auf das für eine übliche Benutzung angemessene Maß be-
schränken.

• Befestigung: Die Oberfl ächen der Garagenzufahrten, sonstigen Einfahrten, Stellplätzen und Hoffl ächen sind 
aus wasserdurchlässigen Materialien (z.B. Splittdecke, Rasengittersteinen, Rasenfugensteinen, Splittfugen-
pfl aster usw.) herzustellen. Auch der Unterbau ist entsprechend wasserdurchlässig herzustellen. Ausnah-
men sind aus Gründen der barrierefreien Gestaltung möglich.

• Einfriedungen: Pfl anzungen zur Grundstückseinfriedung entlang der öffentlichen Verkehrsfl ächen sind nur 
zulässig, sofern sie eine Höhe von 1,20 m nicht überschreiten. Bauliche Grundstückseinfriedungen entlang 
der öffentlichen Verkehrsfl ächen sind nur bis zu einer Höhe von maximal 0,70 m zulässig. 

• Sonstiges: Abfallbehälter sind entweder in Schränken einzubauen oder sichtgeschützt aufzustellen.

• Stellplätze: Im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA 1) sind je 8 Wohneinheiten / Betten ein Stellplatz für PKW 
auf dem Privatgrundstück zu errichten. Pro Wohneinheit im Allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) sind auf den 
Baugrundstücken Flächen für mindestens 2 Pkw-Stellplätze nachzuweisen. Anstelle von Stellplätzen können 
auch Garagen und / oder überdachte Stellplätze (Carports) nachgewiesen werden. 

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)

TEIL A: PLANZEICHNUNG

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

1.1 ALLGEMEINES WOHNGEBIET 1 (WA 1)

 zulässig sind:

 ausnahmsweise zulässig sind:
 

 nicht zulässig sind:

Siehe Plan, gem. § 4 BauNVO

gem. § 4 Abs. 2 BauNVO 

1. Wohngebäude (zu den zulässigen Wohngebäuden 
gehören auch solche, die ganz oder teilweise der 
Betreuung und Pfl ege ihrer Bewohner dienen),

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 
Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stö-
rende Handwerksbetriebe,

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke.

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO

1. Anlagen für Verwaltungen.

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO
 
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Gartenbaubetriebe,
4. Tankstellen.

1.2 ALLGEMEINES WOHNGEBIET 2 (WA 2)

 zulässig sind:

 nicht zulässig sind:

Siehe Plan, gem. § 4 BauNVO

gem. § 4 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. nicht störende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke.

gem. § 4 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO und 
§ 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO
 
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 

Schank- und Speisewirtschaften,
3. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
4. Anlagen für Verwaltungen,
5. Gartenbaubetriebe,
6. Tankstellen.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 GRUNDFLÄCHENZAHL 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und Abs. 4 BauNVO im 
Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA 1) auf 0,5 und im 
Allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) auf 0,4 festgesetzt. 

Bei der Ermittlung der Grundfl äche sind die Grund-
fl ächen von
1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfl äche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen.

Gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festgesetzte 
GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, 
durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
durch bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfl ä-
che, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird, (§ 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO) im Allgemeinen 
Wohngebiet 1 (WA 1) bis zu einer GRZ von 0,7 und im 
Allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) bis zu einer GRZ 
von 0,6 überschritten werden.

2.2 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan. 
Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maximale 
Höhe ist die Oberkante der baulichen und sonstigen 
Anlagen (Gebäudeoberkante, Attika, etc.). 

Die Gebäudeoberkante wird definiert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand oder 
den Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut 
(Wandhöhe) oder den Schnittpunkt zweier geneigter 
Dachflächen (Firsthöhe).

Unterer Bezugspunkt für die maximale Höhe baulicher 
und sonstiger Anlagen im Allgemeinen Wohngebiet 2 
(WA 2) ist die Oberkante der neu geplanten 
Erschließungsstraße gemessen an der straßenseitigen 
Gebäudemitte.

2.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 ABS. 1 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 BauNVO als Höchstmaß festgesetzt.
Garagengeschosse (Tiefgarage) / Kellergeschosse sind 
im Allgemeinen Wohngebiet I (WA I) nicht auf die 
Zahl der Vollgeschosse anzurechnen (§ 21 a Abs. 1 
BauNVO). 

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan. 
Als Bauweise im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA 1) wird 
gem. § 22 Abs. 4 BauNVO eine abweichende Bauweise 
(a) festgesetzt. In der abweichenden Bauweise gem. § 
22 Abs. 4 BauNVO sind Gebäudelängen von mehr als 
50 m zulässig. 

Als Bauweise im Allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) 
wird gem. § 22 Abs. 2 BauNVO eine offene Bauweise 
(o) festgesetzt. In der offenen Bauweise gem. § 22 Abs. 
2 BauNVO sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand 
zu errichten, die Länge der Baukörper darf 20 m nicht 
überschreiten. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebie-
tes 2 (WA 2) sind nur Einzel- und Doppelhäuser zu-
lässig. 

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die überbaubaren Grundstücksfl ächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen defi nierten Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen (§ 
14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 
2 BauNVO gelten entsprechend. Das gleiche gilt für 
bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den 
Abstandsfl ächen zulässig sind oder zugelassen werden 
können.

5. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Siehe Plan.
Stellplätze sind im Allgemeinen Wohngebiet 
1 (WA 1) sowohl innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfl ächen als auch in der festgesetzten 
Fläche für Stellplätze und Nebenanlagen zulässig.
Garagen sind im Allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) 
gegenüber der Straßenbegrenzungslinie um mindes-
tens 5,00 m zurückzuversetzen. Bei Eckgrundstücken 
beträgt der Abstand der Garagenseitenwand zur 
Straßenbegrenzungslinie ebenfalls mindestens 5,00 m.  

6. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER 
WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB

Siehe Plan. 
Im Allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) sind maximal 2 
Wohneinheiten je Wohn gebäude zulässig.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

7. FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREI-
ZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT 
BEBAUUBAR SIND; HIER: BAUVERBOTS- / 
BAUBESCHRÄNKUNGSZONE DER 
KREISSTRASSE 110 (K 110)

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB

Siehe Plan.
Die entsprechend gekennzeichnete Bauverbots- und 
Baubeschränkungszone zur Kreisstraße 110 (K 110) 
werden gem. § 22 LStrG i.Vm. § 23 LStrG nachrichtlich 
übernommen und als Flächen, die nicht oder nur ein-
geschränkt bebaubar sind, festgesetzt. Gem. § 22 
LStrG dürfen innerhalb der 15 m breiten Bauverbotszone 
längs der Kreisstraße 110 (K 110), gemessen vom 
äußeren befestigten Fahrbahnrand, Hochbauten nicht 
errichtet werden. Die Bauverbotszone, gemäß § 22 
Abs. 1 LStrG, ist einzuhalten. Die Bauverbotszone gilt 
ebenfalls für Garagen, Carports, Gartenhäuser, 
Außenschwimmbäder, Werbeanlagen usw.. Gem. § 23 
LStrG sind bauliche Anlagen innerhalb der 
Baubeschränkungszone (30 m) nur unter Zustimmung 
der Straßenbaubehörde zulässig, soweit nicht § 22 
Abs. 1 LStrG anzuwenden ist.

8. STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

9. VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
MISCHVERKEHRSFLÄCHE

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

10. VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
ÖFFENTLICHE PARKPLATZFLÄCHE

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

11. ANSCHLUSS AN VERKEHRSFLÄCHEN; HIER: 
BEREICH OHNE EIN- UND AUSFAHRTEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 
Innerhalb des entsprechend gekennzeichneten 
Bereiches sind Ein- und Ausfahrten generell unzuläs-
sig. Dies gilt ebenfalls für Wirtschafts- bzw. Feldwege.

12. PRIVATE GRÜNFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.

13. ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.
In den öffentlichen Grünfl ächen ist die Errichtung 
eines Mulden-Rigolen-Systems für die Versickerung, 
Ableitung und Rückhaltung von Niederschlagswasser 
zulässig. Die straßeneigenen Entwässerungsanlagen 
dürfen nicht beeinträchtigt werden.

14. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

Gehölzrodung außerhalb der Brut- und Setz-
zeiten bzw. der Zeit der Sommerquartiernahme: 
Die Baufeldräumung/Rodung von Gehölzen darf gem. 
§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG nur außerhalb der Brut- 
und Setzzeiten im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. 
Februar erfolgen.

15. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR 
SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN 
IM SINNE DES BUNDES-IMMISSIONS-
SCHUTZGESETZES

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGB

Anforderungen an den Schutz gegen Außenlärm (DIN 
4109) 

Bei der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürfti-
gen Aufenthaltsräumen sind zum Schutz vor Gewerbe-, 
Straßen-, Schienenverkehrslärmeinwirkungen die 
Außenbauteile einschließlich Fenster, Türen und Dächer 
entsprechend den Anforderungen der DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und 
Nachweise“ vom Januar 2018 auszubilden.

Die Anforderung an die gesamten bewerteten Bau-
Schalldämm-Maße R’W,ges der Außenbauteile von 
schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten 
nach folgender Formel:

R’W,ges = La - KRaumart

Mit:
La Maßgeblicher Außenlärmpegel, ge-

mäß DIN 4109-2: 2018, 4.4.5
KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstal-

ten und Sanatorien
KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnun-

gen, Übernachtungsräume in Be-
herbergungsstätten, Unterrichtsräu-
me und Ähnliches

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches

Mindestens einzuhalten sind:
R’W,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstal-

ten und Sanatorien
R’W, ges = 30 dB für Aufenthaltsräume, Übernach-

tungsräume in Beherbergungsstät-
ten, Unterrichtsräume, Büroräume 
und Ähnliches.

Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maß-
geblichem Außenlärmpegel gemäß DIN 4109

Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärm-
pegel La in dB 

I 55
II 60
III 65
IV 70
V 75
VI 80
VII >80*

* Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 

festzulegen.

Die Anforderung an die Außenbauteile ergibt sich aus 
den maßgeblichen Außenlärmpegeln / Lärmpegel-
bereichen nach DIN 4109.  

Die maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 
sind in der folgenden Abbildung in einer Rechenhöhe 
von 5 m ü. Gel. dargestellt. 

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis 
erbracht, dass im Einzelfall geringere Außenlärmpegel 
an den Fassaden vorliegen (z.B. aufgrund einer geeig-
neten Gebäudestellung und hieraus entstehender 
Abschirmung) können die Anforderungen an die 
Schalldämmung der Außenbauteile entsprechend der 
Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden.

Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 (2018)

(Quelle: Schalltechnische Untersuchung „Seniorenwohnpark mit Neubaugebiet Helfanter Straße“ in Wincheringen; Heine + Jud - Ingenieur-
büro für Umweltakustik, Stuttgart, Stand: 20.09.2021, ohne Maßstab)

PLANGEBIET

Verfahren
• Der Bebauungsplan wird gem. § 13 b BauGB i.V.m. 13 a BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des § 13 BauGB 

gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB,  
von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 
1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Bergbau I Altbergbau
• Im Bereich des Bebauungsplanes „Seniorenwohnpark mit Neubaugebiet Helfanter Straße, Wincheringen“ ist 

kein Altbergbau dokumentiert und es erfolgt aktuell kein Bergbau unter Bergaufsicht.
Bodenschutz
• Nach den Angaben der vorliegenden geologischen Karten treten oberfl ächennah im Planungsgebiet i.W. mer-

gelige, z.T. dolomitische Kalksteine des Oberen Muschelkalks sowie Mergel des Unteren Keupers zutage. 
• In hängigem Gelände können insbesondere die Mergel rutschgefährdet sein. Weiterhin reagieren sie auf 

wechselnde Wassergehalte (z.B. bei Austrocknung) schrumpf- und quellempfi ndlich. Die Gesteine des Mu-
schelkalks können außerdem von Lösungserscheinungen (Subrosion) betroffen sein, so dass auch eine Erdfall-
gefahr nicht ausgeschlossen werden kann. 

• Aufgrund der vorgenannten Gegebenheiten wird dringend die vorlaufende Beteiligung eines Baugrundgut-
achters bzw. die Durchführung von geotechnischen Baugrunduntersuchungen empfohlen. Hierbei sind die 
genannten Baugrundrisiken, insbesondere die Hangstabilität, zu untersuchen. 

• Die einschlägigen DIN-Normen, wie z.B. DIN 1054 und DIN 4020 und DIN EN 1997-1 und -2, sind zu beach-
ten. 

• Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen.
Brandschutz 
Löschwasserversorgung 
• Zur Löschwasserversorgung muss auf dem gesamten Gelände eine ausreichende Löschwassermenge zur Ver-

fügung stehen. Die Löschwassermenge ist nach dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW-Regelwerks zu bestim-
men. (DVGW = Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.). 

• Zur Löschwasserversorgung muss auf dem gesamten Gelände eine Löschwasser-menge von mindestens 1600 
I/min (96 m3/h) über einen Zeitraum von zwei Stunden zur Verfügung stehen. 

• Die ansetzbaren Löschwasser-Entnahmestellen bestimmen sich nach dem DVGW Arbeitsblatt W 405 und sind 
im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle des Landkreises Trier-Saarburg abzustimmen. 

Flächen für die Feuerwehr 
• Zur Gestaltung der Flächen für die Feuerwehr auf dem Grundstück (Zugänge, Zufahrten, Aufstellfl ächen und 

Bewegungsfl ächen) ist die Anlage E „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ der VV des Ministeriums der 
Finanzen vom 17. Juli 2000, MinBI S.234“ anzuwenden. 

• Die Festlegung der Flächen für die Feuerwehr ist im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle des Land-
kreises Trier-Saarburg abzustimmen. 

2. Rettungswege 
• Aufgrund der geplanten Anzahl der Geschosse sowie der geplanten Nutzung ist für den Bereich WA 1 eine 

bauliche Sicherstellung der 2. Rettungswege erforderlich. 
Hinweise zum Bauantrag 
• Es wird empfohlen, einen Entwurf anzufertigen und diesen bezüglich der grundsätzlichen brandschutztechni-

schen Anforderungen mit der Brandschutzdienststelle des Landkreises Trier-Saarburg, vor Einreichung des 
Bauantrages, abzustimmen. Eine abschließende brandschutztechnische Stellungnahme erfolgt im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens.

Denkmalschutz
• Es gilt allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspfl icht für archäologische Funde bzw. Befunde 

gem. § 16 - 21 DSchG Rheinland-Pfalz.
• Östlich des Planungsgebietes sind der Direktion Landesarchäologie Hügelgräber bekannt (GDKE-interne Be-

zeichnung Wincheringen 43). In den Flurstücken westlich des Planungsgebiets weisen Anomalien im Luftbild 
ebenfalls auf mögliche Gräber hin. Es kann demnach nicht ausgeschlossen werden, dass sich innerhalb des 
Planungsgebietes ebenfalls Gräber befi nden.

• Daher wird das Gebiet als archäologische Verdachtsfl äche eingestuft. Dies bedeutet, dass damit gerechnet 
werden muss, dass bei Bodeneingriffen bislang nicht bekannte Funde gemäß § 16 DSchG RLP zum Vorschein 
kommen können. Zur archäologischen Sachverhaltsermittlung wird daher, gefordert dass die Areale, in denen 
Bodeneingriffe vorgesehen sind, durch geophysikalische Prospektionen (Magnetik) nach archäologischen Vor-
gaben untersucht werden. In Freifl ächen (Wiesen, Ackergelände) sind die magnetischen Prospektionen vor 
jeglichen Bodeneingriffen vorzunehmen.

• In den Ergebnissen dieser zerstörungsfreien Messungen zeichnen sich archäologische Befunde in der Regel 
deutlich ab. Erst anhand der Messbilder wird eine detaillierte bodendenkmalpfl egerische Stellungnahme an-
gefertigt. Dies ist in den Bauzeitenplänen zu berücksichtigen.

HINWEISE
Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes gelten u. a. folgende Gesetze 
und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
16. Juli 2021 (BGBI. I S. 2939).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanzV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. 
I S. 3908).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 14 
des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 
3436).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 18. August 2021 (BGBI. I S. 3901).

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in 
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03. Fe-
bruar 2021 (GVBl. S. 66).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 
1 und 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 
(GVBl. S. 728).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch § 32 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 
719).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Landesstraßengesetz (LStrG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. August 1977 (GVBl. S. 273), 
zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).
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Lüftungseinrichtungen 

Für die Gebäude/Fassaden, die in den in der folgen-
den Abbildung rot gekennzeichneten Bereichen lie-
gen, sind in den für das Schlafen genutzten Räumen, 
schallgedämmte Lüftungselemente vorzusehen, wenn 
der notwendige Luftaustausch während der Nachtzeit 
nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann.  

Das Schalldämm-Maß R´w,res des gesamten Außenbau-
teils aus Wand/Dach, Fenster, Lüftungselement muss 
den Anforderungen der DIN 4109 entsprechen. 

Wird die Lüftung durch besondere Fensterkonstruktio-
nen oder andere bauliche Maßnahmen sichergestellt, 
so darf ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während 
der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei 
mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht über-
schritten werden.

Der Einbau von Lüftungseinrichtungen ist nicht erfor-
derlich, soweit im Baugenehmigungsverfahren nach-
gewiesen wird, dass in der Nacht zwischen 2200 und 
0600 Uhr ein Außenlärm-Beurteilungspegel von 50 
dB(A) nicht überschritten wird oder der Schlafraum 
über eine lärmabgewandte Fassade belüftet werden 
kann.

Beurteilungspegel > 50 dB(A) nachts (Erfordernis von Lüftungseinrichtungen)

(Quelle: Schalltechnische Untersuchung „Seniorenwohnpark mit Neubaugebiet Helfanter Straße“ in Wincheringen; Heine + Jud - Ingenieur-
büro für Umweltakustik, Stuttgart, Stand: 20.09.2021, ohne Maßstab)

16. ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB 

Siehe Plan. 
Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind als in-
tensiv begrünte Gartenflächen anzulegen, sofern sie 
nicht für Zufahrten, Stellplätze, Wege und Terrassen 
oder weitere Gestaltungselemente benötigt werden. 
Zulässig sind alle Maßnahmen, die geeignet sind, eine 
ansprechende Durchgrünung des Wohngebietes und 
eine harmonische und optisch ansprechende Einbin-
dung in das umgebende Landschafts- und Siedlungs-
bild zu erreichen, so dass ein harmonisches Gesamt-
bild entsteht. Für die Anpflanzungen sind Gehölze 
einheimische und regionaltypische Arten der Pflanz-
liste zu verwenden. 

Je 150 m2 angefangener, nicht überbauter Grund-
stücksfl äche ist im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA 1) 
mindestens 1 hochstämmiger Obstbaum oder einhei-
mischer und regionaltypischer Laubbaum-Hochstamm 
mit einem Stammumfang von mindestens 16-18 cm 
zu pflanzen und möglichst dauerhaft, mindestens je-
doch für 20 Jahre zu erhalten.

Pro Garten im Allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) ist 
mindestens 1 hochstämmiger Obstbaum oder einhei-
mischer und regionaltypischer Laubbaum-Hochstamm 
mit einem Stammumfang von mindestens 16-18 cm 
zu pflanzen und möglichst dauerhaft, mindestens je-
doch für 20 Jahre zu erhalten. 

Je 4 Stellplätze ist im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA 
1) mindestens ein standortgerechter Laubbaumhoch-
stamm (Pfl anzqualität: 3xv., Stu 16/18) anzupfl anzen 
und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind durch gleich-
artige Bäume zu ersetzen. 

Für die Hochstämme sind folgende Arten zu verwen-
den:

• Hainbuche (Carpinus betulus),
• Stiel-/Trauben-Eiche (Quercus robur/petraea),
• Buche (Fagus sylvatica)
• Vogelkirsche (Prunus avium),
• Vogelbeere (Sorbus aucuparia),
• Winter/Sommerlinde (Tilia cordata/platyphyllos) 

Traubenkirsche (Prunus padus),
• Walnuss (Juglans regia),
• Ahorn (Acer pseudoplatanus/platanoides/campes-

tre)

Hochstämmige Obstbäume:
Der Verband der Gartenbauvereine Saarland-Rhein-
land-Pfalz e.V. hat auf seiner Internetseite eine Liste 
mit empfehlenswerten Apfel- und Birnensorten veröf-
fentlicht. Obstbäumen sind daneben ausführlich in der 
Broschüre„Obstsorten für den Streuobstbau in Rhein-
land-Pfalz“ (2003) beschrieben. Mindestqualität der 
Hochstämme: 3-mal verpfl anzt, mindestens 16-18 cm 
Stammumfang (StU) gemessen in 1m Höhe.

Die Obstwiese als Lebensraum störungssensibler Höh-
lenbrüter (u.a. Wendehals, Star) ist gegenüber den 
Allgemeinen Wohngebieten 1 und 2 (WA 1 und WA 
2) durch eine 3 m breite Hecke optisch abzuschirmen. 
Vorgeschlagen werden heimische, standorttypische 
Straucharten (z.B. eingriffl iger Weißdorn, Schlehe, Li-
guster, Blutroter Hartriegel, Hainbuche, Hasel, Feld-
ahorn, Str. 2xv 60-100, Pfl anzabstand 1,50 m x 1,50 
m). Grenzständige Obstbäume sind in die Hecke zu 
integrieren. 

Es sind herkunftsgesicherte Gehölze mit der regio-
nalen Herkunft „Westdeutsches Bergland und Ober-
rheingraben“ (Region 4) nach dem Leitfaden zur Ver-
wendung gebietseigener Gehölze (BMU, Januar 2012) 
zu verwenden. Die Bäume und Sträucher sind dauer-
haft zu sichern und Ausfälle durch gleichartige Exemp-
lare zu ersetzen.

Bei allen Baumpfl anzungen sind die Empfehlungen 
der FLL (Empfehlungen für Baumpfl anzungen, Teil 1 - 
Planung, Pfl anzarbeiten, Pfl ege, 2. Ausgabe 2015, Teil 
2 Standortvorbereitungen für Neupfl anzungen, Pfl anz-
gruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und 
Substrate, 2. Ausgabe 2010 sowie die Gütebestim-
mungen für Baumschulpfl anzen) ebenso wie die ein-
schlägigen DIN Normen (DIN 18916 (Vegetationstech-
nik im Landschaftsbau, Pfl anzen und Pfl anzarbeiten) 
zu beachten.

17. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

• Da nach § 21 (3) DSchG der Veranlasser von archäologischen Untersuchungen für die Erstattung von Kosten 
herangezogen werden kann, sind die Prospektionen von dem Bauherren bzw. Veranlasser zu fi nanzieren und 
von einem nachweislich befähigten Dienstleister durchzuführen. Die GDKE, Direktion Landesarchäologie, 
Außenstelle Trier ist bei der inhaltlichen und zeitlichen Planung der Prospektionsmaßnahmen zu beteiligen. 
Bei der Vergabe der Prospektionsarbeiten ist die GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier dann 
nachrichtlich zu beteiligen. Die ausführende Fachfi rma benötigt eine projektspezifi sche Nachforschungsge-
nehmigung gemäß § 21 (1) DSchG.

• Die Anfrage hierfür ist an die GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier zu richten, die das Beneh-
men mit der Unteren Denkmalschutzbehörde herstellt, welche die Genehmigung erteilt.

• Die Prospektionsergebnisse sind der GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier sowohl in digitaler 
als auch in analoger Form rechtzeitig zu übermitteln. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die archäologi-
schen Prospektionen auch zur Kampfmitteldetektion eignen. Dies ist bei den Fachfi rmen eigens anzufragen.

• Es wird darauf hingewiesen, dass archäologische Ausgrabungen folgen können und durchgeführt werden 
müssen. Hierbei sei auf § 21 (3) DSchG RLP verwiesen, nach dem der Veranlasser an den anfallenden Kosten 
beteiligt werden kann. Die archäologischen Ausgrabungen können je nach Ausmaß einer Befundlage mehrere 
Wochen oder Monate in Anspruch nehmen. Der zeitliche Aufwand sollte in den Bauplanungen einkalkuliert 
werden. Die Baufi rmen sind über den archäologischen Sachverhalt zu informieren.

• Es wird nachdrücklich empfohlen, dass sich der Bauträger möglichst frühzeitig mit der GDKE, Direktion Lan-
desarchäologie, Außenstelle Trier in Verbindung setzt.

Hochwasserschutz/ Starkregenvorsorge
• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberfl ächenabfl üsse aufgrund von 

Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfl uss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überfl utungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberfl ächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen 
Überfl utungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücks-
gestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

Landesbetrieb Mobilität Trier
• Die verkehrliche Erschließung hat über eine neu herzustellende Gemeindestraße im Zuge der K 110 zu erfol-

gen. 
• Hinsichtlich der Linksabbiegespur ist mit dem Landesbetrieb Mobilität Trier vor jeglichem Baubeginn eine Ver-

einbarung (Kreuzungsvereinbarung i.S.d. §§ 18 ff LStrG) zu schließen. Mit der Erschließung des Baugebietes 
darf erst begonnen werden, wenn die Kreuzungsvereinbarung rechtswirksam unterschrieben ist und die Links-
abbiegespur -nach Maßgabe des LBM Trier- hergestellt wurde. Vor dem Abschluss der Vereinbarung sind dem 
Landesbetrieb Mobilität Trier prüffähige Detailunterlagen vorzulegen.

• Die neue Anbindung ist nach Fertigstellung, gemäß § 36 Landesstraßengesetz von Rheinland-Pfalz (LStrG), 
zur Gemeindestraße zu widmen, wobei die Zustimmung des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz, Kob-
lenz ausdrücklich vorbehalten bleibt. 

• Neben der geplanten Anbindung der neuen Gemeindestraße sind keine weiteren Zuwegungen zur freien 
Strecke der K 110 zulässig. Vorhandene Erschließungsmöglichkeiten im Bereich der freien Strecke der K 110 
sind vollständig zurückzubauen.

• Bei Zäunen/Einfriedungen und Begrünungen/ Bepfl anzungen entlang der freien Strecke der K 110 ist darauf 
zu achten, dass die seitlichen Sicherheitsabstände eingehalten werden sowie die Sichtdreiecke dauerhaft frei-
gehalten werden (gemäß den Richtlinien für die Anlage von Landstraßen - RAL).

• Baugruben, Abgrabungen, Böschungen sowie sonstige Veränderungen des Baugrundes dürfen unabhängig 
vom Abstand zur Straße nur unter Einhaltung der technischen Regelwerke hergestellt werden. Insbesondere 
sind in eigener Verantwortung durch die Gemeinde bzw. die Bauherren bzw. deren Planverfasser die Anforde-
rungen der DIN 4020 Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke, DIN 4124 Baugruben und 
Gräben und der DIN 4084 – Baugrund-Geländebruchberechnungen zu beachten. Erforderliche Untersuchun-
gen und Berechnungen sind von der Gemeinde bzw. den Bauherren vorzusehen und gehen ausschließlich zu 
deren Lasten. 

• Vom Träger der Straßenbaulast der B 407 / K 110 können keine Immissionsschutzmaßnahmen gefordert wer-
den.

Westnetz GmbH
• Die elektrische Versorgung erfolgt aus dem bestehenden bzw. zu erweiternden Mittel- und Niederspannungs-

netz. 
• Falls im Baugebiet keine Gehwege vorgesehen sind, wird darum gebeten unbedingt zu beachten, dass min-

destens auf einer Straßenseite ein öffentlicher Versorgungsstreifen eingeplant wird. Dieser sollte eine unbe-
festigte Oberfl äche oder eine Oberfl äche aus Betonsteinpfl aster aufweisen, damit nachträgliche Arbeiten an 
den Versorgungsleitungen keine sichtbaren Beeinträchtigungen der Oberfl ächen zur Folge haben. 

• Um für die Leuchten den in der RAS (Richtlinie für die Anlage von Straßen) geforderten seitlichen Sicherheits-
raum für den Kraftfahrzeugverkehr von 0,75 m (bei Hochborden 0,5 m) zu erreichen, ist es unter Umständen 
erforderlich, dass die Leuchten auf Privateigentum errichtet werden. 

• Es wird darauf hingewiesen, dass unter Umständen Leuchten entlang der Straßengrenze vor den Anwesen 
errichtet werden, um durch gleiche Leuchtenabstände eine gleichmäßige Ausleuchtung der Straße zu er-
eichen. 

• In welchem Umfang und an welcher Stelle weitere Versorgungsanlagen erforderlich werden, ist noch nicht 
absehbar. Die Planung der für die Versorgung notwendig werdenden Stationen und Leitungen erfolgt auf 
Grund der örtlichen Verhältnisse. Es wird von Fall zu Fall entscheiden, welche Neubauten und Umänderungen 
erforderlich werden.

Telekom Deutschland GmbH
• Im Plangebiet befi nden sich Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH, die gegebenenfalls 

von Folgemaßnahmen berührt werden. Die Telekom Deutschland GmbH ist im Rahmen der Detailplanung zu 
beteiligen.

Die Einsicht in die verwendeten Normen und Richtlinien ist im Bauamt der Verbandsgemeinde 
Saarburg-Kell möglich.
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Die Festsetzung einer GRZ von 0,4 im Allge-
meinen Wohngebiet 2 (WA 2) entspricht 
gemäß § 17 BauNVO der Bemessungs-
obergrenze für die bauliche Nutzung in All-
gemeinen Wohngebieten. Der Grad der 
hierdurch entstehenden Grundstücksbe-
bauung ist an die bestehenden Wohngebie-
te der Ortslage angepasst, wodurch eine 
optimale Auslastung des Grundstückes bei 
geringer Verdichtung geschaffen wird. Die 
entstehende Grundstücksbebauung lässt 
auf dem Grundstück so ausreichend 
Freiflächen für eine Durchgrünung. Hier-
durch wird ein harmonischer Übergang zur 
freien Landschaft sichergestellt. 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,5 im Allge-
meinen Wohngebiet 1 (WA 1) überschreitet 
geringfügig die Bemessungsobergrenze für 
die bauliche Nutzung in Allgemeinen Wohn-
gebieten. Dies resultiert aus der Tatsache, 
dass der rückwärtige Grundstücksbereich 
aufgrund seiner ökologischen Bedeutung 
ausgenommen wird und damit zwangsläu-
fig im restlichen Teilbereich eine stärkere 
Verdichtung einhergeht.

Die gewählte Grundflächenzahl orientiert 
sich eng an der städtebaulichen Konzeption 
für den geplanten Seniorenwohnpark und 
lässt auf dem Grundstück noch ausreichend 
Freiflächen für eine Durchgrünung.

Für Nebenanlagen besteht gemäß BauNVO 
ohnehin eine Überschreitungsmöglichkeit. 
Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenan-
lagen im Sinne des § 14 BauNVO und bau-
liche Anlagen unterhalb der Geländeober-
fläche, durch die das Baugrundstück ledig-
lich unterbaut wird, überschritten werden. 

Insbesondere der Stellplatzbedarf und die 
erforderliche Unterbringung des ruhenden 
Verkehrs im Bereich des Allgemeinen Wohn-
gebietes 1 (WA 1) fordern eine Überschrei-
tung.

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass lediglich unterge-
ordnete Nebengebäude / Nebenanlagen zu 
einem höheren Maß der baulichen Nutzung 
führen werden. Unvertretbaren Versiegelun-
gen durch Hauptgebäude wird damit be-
gegnet, die anteilsmäßige Flächenbegren-
zung wird gewahrt.

Eine geringere Grundflächenzahl würde zu 
einer wesentlichen Erschwerung der zweck-
entsprechenden Nutzung des Grundstücks 
führen (gem. § 19 Abs. 4 Satz 4 BauNVO), 

die vorgesehene Konzeption wäre, wie dar-
gelegt nicht realisierungsfähig. 

Aufgrund der sonstigen Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung ist gewährleis-
tet, dass sich das Vorhaben in die Umge-
bung einfügt.

Zahl der Vollgeschosse

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Gemäß 
§ 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollgeschos-
se die Geschosse, welche nach landesrecht-
lichen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich  
an der städtebaulichen Konzeption und am 
umgebenden Bestand, sie entspricht für das 
Allgemeine Wohngebiet 2 (WA 2) der Ge-
schosszahlen in den umliegenden Wohn-
gebieten. Somit sind innerhalb des Allge-
meinen Wohngebietes 2 (WA 2) sowohl 
Einzelhäuser als auch Doppelhäuser mit bis 
zu zwei Vollgeschossen zulässig. 

Im nördlichen Teil des Plangebietes (WA 1) 
sind dagegen aufgrund der Topografie bis 
zu drei Vollgeschosse zulässig. Nicht als 
Vollgeschoss anzurechnen sind hierbei Kel-
ler- und Tiefgaragengeschosse. Im Allgemei-
nen Wohngebiet 1 (WA 1) ist oberhalb des 
obersten Vollgeschosses kein weiteres Ge-
schoss zulässig, selbst wenn es sich nicht 
um ein Vollgeschoss i.S.d. § 2 Abs. 4 LBauO 
handelt (z.B. Staffel- oder Mansardge-
schoss). 

Die Festsetzung der Vollgeschosse ermög-
licht insgesamt die Wahrung des städtebau-
lichen Charakters der Umgebung, die Ent-
wicklung ortstypischer Bauformen und die 
Anpassung der geplanten Gebäude an den 
umgebenden Bestand.

Zusammen mit der Festsetzung der Höhe 
baulicher Anlagen kann durch die Festset-
zung der Vollgeschosse insgesamt vermie-
den werden, dass es durch eine Ausnutzung 
der Geschossigkeit zu einer unerwünschten 
Höhenentwicklung kommt und innerhalb 
eines gestalterischen vorgegebenen Rah-
mens ein harmonisches Einfügen in den an-
grenzenden Bestand sichergestellt werden, 
ohne die Baufreiheit zu sehr einzuschrän-
ken. 

Einer Beeinträchtigung des Ortsbildes wird 
damit entgegengewirkt. 

Höhe baulicher Anlagen

Ergänzend zur Festsetzung der Zahl der 
Vollgeschosse wird die Höhenentwicklung 
im Plangebiet über die Höhe baulicher Anla-
gen durch Festsetzung der max. Gebäude-
oberkante exakt geregelt.

Gleich der Begrenzung der Zahl der Vollge-
schosse wird auch mit der Festsetzung der 
Höhe baulicher Anlagen die Höhenent
wicklung auf eine Maximale begrenzt und 
einer Beeinträchtigung des Erscheinungsbil-
des des Umfeldes entgegengewirkt. Die Hö-
he baulicher Anlagen orientiert sich weitest-
gehend an der Bebauung der Umgebung 
des Plangebietes und an vergleichbaren 
Baugebieten der Ortsgemeinde.

Einer gegenüber dem Bestand unverhältnis-
mäßigen überdimensionierten Höhenent-
wicklung wird vorgebeugt.

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind der Festset-
zung zu entnehmen.

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Nachbargrenzen 
auf den Baugrundstücken angeordnet wer-
den. 

Die Festsetzung einer abweichenden Bau-
weise mit zulässiger Gebäudelänge über 50 
m eröffnet im Allgemeinen Wohngebiet 1 
(WA 1) ein hohes Maß an Flexibilität bei der 
Bemessung des Baukörpers und ermöglicht 
eine zweckmäßige, insbesondere den Be-
dürfnissen von Senioren angepasste Nut-
zung des Baugebietes. Das entspricht auch 
der nördlich an das Plangebiet angrenzen-
den bestehenden Bauform der Grundschule 
und geplantem Neubau einer Mehrzweck-
halle. 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 wird 
eine offene Bauweise festgesetzt. Gem. § 
22 Abs. 2 BauNVO sind Gebäude mit seitli-
chem Grenzabstand zu errichten, die Länge 
der Baukörper darf 20 m nicht überschrei-
ten. Dadurch erfolgt eine aufgelockerte Be-
bauung, die im Wesentlichen der Baustruk-
tur der Wohnbebauung in der Umgebung 
entspricht. Eine Anpassung des Plangebietes 
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an das typische Ortsgefüge sowie eine 
größtmögliche Flexibilität bei der Bebauung 
wird somit gewährleistet. 

Überbaubare und nicht über-
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht überschritten werden darf.

Die Festsetzungen der Baugrenzen orientie-
ren sich an der städtebaulichen Konzeption. 
Die Abmessung der durch die Baugrenzen 
beschriebenen Baufenster wurden so ge-
wählt, dass den Bauherren für die spätere 
Realisierung ausreichend Spielraum ver-
bleibt, gleichzeitig aber eine umweltgerech-
te, sparsame und wirtschaftliche Grund-
stücksausnutzung erreicht wird. 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau
baren Grundstücksfläche zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücke oder des Bau-
gebiets selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Damit ist eine zweck-
mäßige Bebauung des Grundstückes mit 
den erforderlichen Nebenanlagen und Ein-
richtungen sichergestellt, ohne gesondert 
Baufenster ausweisen zu müssen. 

Flächen für Stellplätze

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung für Stellplätze dient der 
Ordnung des ruhenden Verkehrs durch ein 
ausreichendes Stellplatzangebot auf den je-
weiligen Grundstücken. Zudem werden Be-
einträchtigungen der bereits bestehenden 
Bebauung in der Nachbarschaft des Plan-
gebiets vermieden (Parksuchverkehr, etc.).

Die Zulässigkeit von Stellplätzen im Allge-
meinen Wohngebiet WA 2 auch außerhalb 
der Baugrenzen dient der Flexibilität bei der 
Bebaubarkeit der Grundstücke und gewähr-
leistet, dass Stellplätze z.B. im seitlichen 
Grenzabstand errichtet werden können.

Die Festsetzung eines Mindestabstandes 
der Garagen von 5 m zur Straßenbegren-
zungslinie ermöglicht die Unterbringung 
eines weiteren Stellplatzes vor der Garage.

Mit der getroffenen Festsetzung ist gewähr-
leistet, dass der erforderliche Stellplatz-
nachweis ausschließlich auf den privaten 
Grundstücken erfolgt. Darüber hinaus trägt 
die Festsetzung dazu bei, dass ruhender 
Verkehr auf den neu zu errichtenden Ver-
kehrsflächen weitgehend vermieden wird.

Höchstzulässige Zahl der  
Wohnungen je Wohngebäude

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Eine Beschränkung der zulässigen Anzahl 
der Wohnungen auf maximal zwei Wohnun-
gen je Wohngebäude im Allgemeinen 
Wohngebiet WA 2 verhindert die Entste-
hung größerer Mehrfamilienhäuser. 

Weiterhin kann mit dieser Beschränkung 
ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Plan-
gebiet vermieden und gewährleistet wer-
den, dass der ruhende Verkehr vollständig 
im Plangebiet organisiert werden kann. 

Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind bzw. nur ein-
geschränkt bebaubar sind; hier: 
Bauverbots- / Baubeschrän-
kungszone der Kreisstraße 110 
(K 110) 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Die Schutzflächen, die gem. Landesstraßen-
gesetz (LStrG) von der Bebauung freizuhal-
ten bzw. nur eingeschränkt bebaubar sind, 
werden nachrichtlich als Bauverbots- / Bau-
beschränkungszone in den Bebauungsplan 
aufgenommen.

Straßenverkehrsfläche

Gem. § 9 Abs. Nr. 11 BauGB

Im Zuge der vorliegenden Planung und des 
geplanten Neubaus einer Mehrzweckhalle 
im Bereich des Schulkomplexes ist der Aus-
bau des Knotenpunktes K 110 / Helfanter 
Straße und der nördlich an das Plangebiet 
angrenzenden Helfanter Straße erforderlich. 

Die Festsetzung dient dem bedarfsgerech-
ten und mit dem Landesbetrieb Mobilität 
Trier abgestimmten Ausbau der vorhande-
nen Erschließungsstraße für das Plangebiet 

und den nördlich des Plangebietes geplan-
ten Neubau einer Mehrzweckhalle. 

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; hier:  
Mischverkehrsfläche

Gem. § 9 Abs. Nr. 11 BauGB 

Für die interne Erschließung ist eine ver-
kehrsberuhigte Stichstraße vorgesehen, die 
als Mischverkehrsfläche festgesetzt wird. 
Durch die Stichstraßenerschließung wird 
das Gebiet nur von den zukünftigen An-
wohnern, Besuchern und Bedienstete der 
Seniorenwohnanlage befahren, Durch-
gangsverkehr ist nicht möglich. Hierdurch 
ergibt sich eine gesteigerte Wohnqualität.

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; hier:  
Öffentliche Parkplatzfläche

Gem. § 9 Abs. Nr. 11 BauGB

Die Festsetzung dient der Unterbringung öf-
fentlicher Parkplätze zur Sicherstellung des 
erforderlichen Stellplatzbedarfs für den 
nördlich des Plangebietes geplanten Neu-
bau einer Mehrzweckhalle. 

Anschluss an Verkehrsflächen; 
hier: Bereich ohne Ein- und 
Ausfahrten

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Mit der Festsetzung des Bereichs ohne Ein- 
und Ausfahrten wird sichergestellt, dass die 
Verkehrssicherheit und der Verkehrsfluss auf 
der Kreisstraße 110 (K 110) durch zusätzli-
che Grundstückszu- und -abfahrten nicht 
negativ beeinträchtigt wird.

Private Grünfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Entlang der nordwestlichen Geltungsbe-
reichsgrenze wird ein 3 m breiter Streifen 
als private Grünfläche festgesetzt. Diese 
dient der Eingrünung und optischen Ein-
grenzung des Plangebietes zur angrenzen-
den Obstwiese.
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Öffentliche Grünfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die Fläche, die gem. § 22 LStrG nicht über-
baut werden darf, wird als öffentliche Grün-
fläche festgesetzt. Die Festsetzung dient 
einerseits der Einhaltung der Abstandsflä-
che zur Kreisstraße 110 (K 110) und ande-
rerseits der Unterbringung eines Mulden-Ri-
golen-Systems für die Versickerung, Ablei-
tung und Rückhaltung von Niederschlags-
wasser, sofern diese die Straßenentwässe-
rung der Kreisstraße nicht beeinträchtigen. 
Zusätzlich wird durch die Anlage eines 
Grüngürtels entlang der Kreisstraße sicher-
gestellt, dass keine weiteren Zufahrten zur 
Kreisstraße hergestellt werden können.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Zur Vermeidung der Verletzung bzw. Tötung 
von Individuen wird festgesetzt, dass die 
gesetzlichen Rodungsfristen nach § 39 Abs. 
5 Nr. 2 BNatSchG einzuhalten sind.

Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Eine genaue Auflistung der schalltechni-
schen Maßnahmen ist der Festsetzung im 
Bebauungsplan zu entnehmen. Die Über-
nahme der schalltechnischen Maßnahmen 
garantiert die Umsetzung der Ergebnisse 
der schalltechnischen Untersuchung von 
Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umwelt-
akustik. Mit den getroffenen Festsetzungen 
ist gewährleistet, dass es nicht zu schädli-
chen Umwelteinwirkungen im Plangebiet 
und der Umgebung durch Lärm kommt.

Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflan-
zungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der Lage des Wohngebietes in di-
rekter Nachbarschaft zu der bereits angren-
zend bestehenden Bebauung und dem 
Übergang zur freien Landschaft im Süden  

sowie zur ökologisch hochwertigen Fläche 
im Osten ist die hochwertige und qualitäts-
volle Ausgestaltung der Freiräume von be-
sonderer Bedeutung. Mit den getroffenen 
grünordnerischen Festsetzungen wird die 
Entwicklung ökologisch hochwertiger Pflan-
zungen mit Mehrwert für das Landschafts- 
und Ortsbild geschaffen.

Die getroffenen grünordnerischen Festset-
zungen tragen dazu bei, dass eine struktur-
reiche und optisch ansprechende Durch- 
und Eingrünung des Wohngebietes ge-
schaffen wird. 

Die einzelnen Maßnahmen sind den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
zu entnehmen.

Festsetzungen aufgrund landes
rechtlicher Vorschriften (§ 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. LWG und 
LBauO)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 57-63 LWG)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 88 der Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalz gestalterische Festsetzun-
gen getroffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern und damit ge-
stalterische Negativwirkungen auf das Orts- 
und Landschaftsbild zu vermeiden, werden 
örtliche Bauvorschriften in den Bebauungs-
plan aufgenommen.

Die getroffenen Einschränkungen bei der 
Dachform, Dacheindeckung und Fassaden-
gestaltung sollen Auswüchse (z.B. glänzen-
de reflektierende Materialien) verhindern. 
Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung 
der Sonnenenergie auf den Dächern ermög-
licht die Energiegewinnung aus solarer 
Strahlungsenergie im Sinne der Nachhaltig-
keit.

Um das Plangebiet für eine zweckmäßige 
Nutzung nutzbar zu machen, sind Böschun-
gen, Stützmauern, Abgrabungen und Auf-
schüttungen erforderlich. 

Zwecks naturschutzfachlicher Aufwertung, 
zur Verbesserung des Mikroklimas sowie 
zur ansprechenden Gestaltung der Wohn-
gebiete sind Vorgartenbereiche zwischen 
der Straßenbegrenzungslinie und der stra-
ßenzugewandten Baugrenze mit bodende-
ckender Vegetation (Rasen, Gräser, Stau-
den, Kletterpflanzen, Gehölze) zu begrünen, 
mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen 
und zu unterhalten. Befestigte oder bekies-
te Flächen sind lediglich zulässig, soweit sie 
als notwendige Geh- und Fahrflächen bzw. 
dem Stellplatznachweis dienen und sich in 
ihrer Ausdehnung auf das für eine übliche 
Benutzung angemessene Maß beschrän-
ken. Dies dient ökologischen Aspekten.

Die Vorschriften bzgl. der Gestaltung der 
Einfriedungen (z.B. Zaun, Mauer) dienen 
der Sicherung eines harmonischen Gesamt-
eindrucks in dem Gebiet und verhindern 
eine überdimensionierte Höhenentwicklung 
und eine Abschirmung zum öffentlichen 
Raum. 

Pkw-Stellplätze auf den privaten Grundstü-
cken sowie deren Zufahrten ebenso wie 
sonstige Wege und Zugänge auf den Grund-
stücken sind flächensparend und wasser-
durchlässig zu gestalten, was die Versicke-
rung des Niederschlagswassers begünstigt.

Durch die Einhausung bzw. sichtgeschützte 
Aufstellung von Abfallbehältern sollen dar-
über hinaus nachteilige Auswirkungen auf 
das Ortsbild vermieden werden.

Zur Gewährleistung einer ausreichenden 
Anzahl an Stellplätzen, werden nachzuwei-
sende Stellplatzzahlen definiert.

Mit den getroffenen Festsetzungen fügt sich 
das Vorhaben harmonisch in die Umgebung 
und angrenzende Bebauung ein.

Diese orientieren sich an den bestehenden 
Wohngebieten, um die Siedlungsentwick-
lung von Wincheringen aufeinander abge-
stimmt vollziehen zu können.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die 
Abwägung ist die eigentliche Planungs- 
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

•	 Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

•	 Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

•	 Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-

einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den. 

Die Festsetzungen des vorliegenden 
Bebauungsplanes wurden so gewählt, dass 
sich die Allgemeinen Wohngebiete WA 1 
und WA 2 hinsichtlich Art und Maß der bau-
lichen Nutzung, der Bauweise sowie der 
überbaubaren Grundstücksfläche an der 
angrenzend bestehenden Bebauung orien-
tiert und sich so in die Umgebung einfügt. 
Zusätzlich schließen die im Bebauungsplan 
getroffenen Festsetzungen auch innerhalb 
des Plangebietes jede Form der Nutzung 
aus, die innergebietlich und in der Umge-
bung zu Beeinträchtigungen führen kann. 
Hierdurch wird Konfliktfreiheit gewährleis-
tet. Gegenseitige Beeinträchtigungen dieser 
Nutzungen sind bisher keine bekannt und 
auch künftig nicht zu erwarten. 

Darüber hinaus wird mit der Festsetzung 
der aus der Schalltechnischen Untersu-
chung abgeleiteten passiven Schallschutz-
maßnahmen gewährleistet, dass die durch 
den Straßenverkehr der Kreisstraße ausge-
henden Schallimmissionen keine negativen 
Auswirkungen auf die Wohnverhältnisse in-
nerhalb des Plangebietes haben werden.

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist zudem auch die 
Berücksichtigung ausreichender Abstände 
gem. Landesbauordnung. Die erforderlichen 
Abstandsflächen werden eingehalten, so-
dass eine ausreichende Belichtung und Be-
lüftung der Wohngebiete gewährleistet 
werden kann.

Der Bebauungsplan kommt der Forderung, 
dass die Bevölkerung bei der Wahrung der 
Grundbedürfnisse gesunde und sichere 
Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet, 
nach.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll 
die Wohnfunktion in der Ortsgemeinde ge-
stärkt werden. Mit zu den wichtigsten städ-
tebaulichen Aufgaben der Ortsgemeinde 
gehört die Schaffung der planungsrechtli-

chen Voraussetzungen zur Versorgung der 
Bevölkerung mit Wohnbaugrundstücken 
bzw. einem entsprechenden Angebot von 
Wohnungen auf dem Immobilienmarkt. 

Das Angebot sollte dabei vielfältig sein und 
den unterschiedlichen Wünschen und Be-
dürfnissen der Bevölkerung Rechnung tra-
gen. Der vorliegende Bebauungsplan 
kommt dieser Forderung nach. Durch die 
Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebie-
tes werden nachfrageorientierte Angebots-
formen des Wohnens geschaffen. Die 
Wohnnutzung am südlichen Siedlungsrand 
wird weiterentwickelt. Es entstehen neue 
Baugrundstücke mit unterschiedlichen 
Grundstücksgrößen (flexibel parzellierbar) 
und verschiedenen Angebotsformen (Ein-
zelhäuser, Doppelhäuser, Angebote für Se-
niorenwohnen). Die Errichtung von Einzel- 
und Doppelhäusern entspricht dem Charak-
ter der in der Umgebung bestehenden 
Wohnbebauung und der bestehenden 
Nachfrage im unmittelbaren Umfeld zur 
Grundschule, der damit Rechnung getragen 
wird. Die Errichtung von Wohnanlagen zur 
Betreuung und Pflege von Senioren kommt 
dagegen dem Bedarf der immer älter wer-
denden Bevölkerung nach.  

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Bei der Fläche handelt es sich um eine 
Grünfläche (Wiesenfläche) am Siedlungs
rand der Ortsgemeinde Wincheringen. Mit 
der geplanten Bebauung wird der Sied-
lungskörper sinnvoll weiterentwickelt und 
arrondiert. Ein darüber hinausgehender Ein-
griff in die freie Landschaft findet nicht 
statt. 

Die Umgebung ist durch freistehende Einfa-
milienhäuser und die Grundschule geprägt. 

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung der Gebäude eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht.

Die vorgesehene Wohnanlage zur Betreu-
ung und Pflege von Senioren weist im nörd-
lichen Teil des Plangebietes max. drei Voll-
geschosse plus Tiefgaragengeschoss, die 
Einzel- und Doppelhäuser im südlichen Teil 
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maximal zwei Vollgeschosse auf und fügen 
sich somit in die Umgebung ein

Die Eingrünungen des Plangebietes tragen 
darüber hinaus dazu bei, einen harmoni-
schen Übergang in die Landschaft zu schaf-
fen und keine negativen Auswirkungen auf 
das Ortsbild entstehen zu lassen. 

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Aufgrund der unmittelbar angrenzenden 
Lage zum Siedlungsbereichs mit entspre-
chenden Beeinträchtigungen (Verkehrswe-
ge, Lärm, Bewegungsunruhe, Flächenversie-
gelung, Bebauung) liegen bestehende Vor-
belastungen vor, die ein Vorkommen von 
vornehmlich (sehr) häufigen, ubiquitären 
und störungsunempfindlichen Vogelarten 
mit wenig spezialisierten Ansprüchen und 
großem Adaptionsvermögen (bspw. Amsel, 
Blau- u. Kohlmeise, Buchfink, etc.) anneh-
men lassen. Teile des Geltungsbereichs kön-
nen hierbei für einzelne Individuen als Nah-
rungshabitat, potenziell die Gehölzstruktu-
ren auch als Fortpflanzungsbereich, in Frage 
kommen, ein essentielles Habitat stellt er 
allerdings nicht dar. Dies gilt lediglich für 
den angrenzenden Bereich, der aus diesem 
Grund ausgenommen wurde.

Der geplante Eingriff hat bei Beachtung der 
Vermeidungsmaßnahmen insgesamt gese-
hen keine erheblichen negativen Beein-
trächtigungen des Naturhaushaltes zur Fol-
ge. Insofern kann davon ausgegangen wer-
den, dass umweltschützende Belange durch 
die Planung nicht erheblich negativ beein-
trächtigt werden.

Im Übrigen gelten gem. § 13a BauGB Ein-
griffe, die aufgrund der Aufstellung des 
Bebauungsplanes zu erwarten sind, als vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt. Ein 
Ausgleich ist somit nicht erforderlich. Dies 
gilt auch für Verfahren nach § 13b BauGB.

Auswirkungen auf Belange des 
Hochwasserschutzes und der Hoch-
wasservorsorge, insbesondere die 
Vermeidung und Verringerung von 
Hochwasserschäden einschließlich 
Schäden durch Starkregen

In Anbetracht der klimatischen Veränderun-
gen wird vorsorglich darauf hingewiesen, 
dass Oberflächenabflüsse (aufgrund von 
Starkregenereignissen) einem kontrollierten 
Abfluss zugeführt werden müssen. Den um-
liegenden Anliegern darf kein zusätzliches 
Risiko durch unkontrollierte Überflutungen 
entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächen-

planung vorsorglich entsprechende Maß-
nahmen vorzusehen. Besonderer Maßnah-
men zur Abwehr von möglichen Überflutun-
gen sind während der Baudurchführung 
und bis hin zur endgültigen Begründung 
und Grundstücksgestaltung durch die 
Grundstückseigentümer zu bedenken.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes 
und Starkregens durch die Planung nicht 
negativ beeinträchtigt werden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung nicht negativ beein-
trächtigt. 

Im Zuge der vorliegenden Planung und des 
geplanten Neubaus einer Mehrzweckhalle 
im Bereich des Schulkomplexes ist der Aus-
bau des Knotenpunktes K 110 / Helfanter 
Straße und der nördlich an das Plangebiet 
angrenzenden Helfanter Straße erforderlich.  
Die Anbindungsplanung wurde mit dem 
Landesbetrieb Mobilität Trier abgestimmt.

Die gebietsinterne Erschließung erfolgt über 
eine verkehrsberuhigte Stichstraße. Die neu 
zu schaffende Straße ist entsprechend ihrer 
Zweckbestimmungen (Mischverkehrsflä-
chen) ausreichend dimensioniert.

Der neu entstehende Verkehr beschränkt 
sich in erster Linie auf Anwohner-, Besu-
cherverkehrs sowie Mitarbeiter- und Liefer-
verkehr. Der ruhende Verkehr wird über den 
erforderlichen Stellplatznachweis vollstän-
dig auf den Grundstücken geordnet.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer- 
den berücksichtigt. Die technische Infra-
struktur zur Ver- und Entsorgung des 
Plangebietes ist aufgrund der bestehenden 
angrenzenden Bebauung  „Auf der Powei“ 
bereits grundsätzlich vorhanden und muss 
ausgebaut werden.

Insofern ist die Ver- und Entsorgung des Ge-
bietes nach Umsetzung des geplanten Aus-
baus im Zuge der Errichtung der Mehr-
zweckhalle als ordnungsgemäß sicherge-
stellt zu erachten.

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Auswirkungen auf die Belange des Klima-
schutzes können aufgrund des geringen 
Flächenumfangs ausgeschlossen werden.

Eine Wohnnutzung auf den Grundstücken 
bringt zwar einen gewissen Grad an Über-
bauung mit sich, allerdings kann angesichts 
der zu erwartenden privaten Freifläche-/
Hausgartengestaltung von einem geringe-
ren Versiegelungsgrad ausgegangen wer-
den. Abgesehen von potenziell eintretenden 
sehr geringfügigen mikroklimatischen Ver-
änderungen, können erhebliche negative 
Auswirkungen insgesamt ausgeschlossen 
werden.

Darüber hinaus ist die Nutzung von Solar-
energie auf Dachflächen zulässig.

Auswirkungen auf Belange der Land- 
und Forstwirtschaft

Durch die Planung werden landwirtschaft-
lich genutzte Flächen in Anspruch genom-
men. Die Ortsgemeinde ist als Eigentümerin 
in die jeweiligen Pachtverträge eingetreten. 
Forstwirtschaftliche Belange werden durch 
die Planung nicht berührt.

Auswirkungen der Planung auf die 
privaten Belange

Die Fläche befindet sich bis zur Realisierung 
vollständig im Eigentum der Ortsgemeinde 
Wincheringen. 

Durch die Planung ergeben sich für die 
Grundstückseigentümer keine erheblich ne-
gativen Folgen. 

Wie die vorangegangenen Ausführungen 
belegen, wird die Nutzbarkeit und der Wert 
der Grundstücke, auch der Grundstücke im 
Umfeld, nicht in einer Art und Weise einge-
schränkt, die dem Einzelnen unzumutbar 
ist. 

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten (alle bauplanungs- und bauord-
nungsrechtlichen Vorgaben werden einge-
halten). Zum einen wird der festgesetzten 
Nutzungsart der Umgebung entsprochen. 
Zum anderen wurden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, um das harmonische 
Einfügen in die Wohnbebauung der Umge-
bung zu sichern. 

Auswirkungen auf alle  
sonstigen Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu berück-
sichtigenden Belange werden nach jetzi-
gem Kenntnisstand durch die Planung nicht 
berührt.



Seniorenwohnpark mit Neubaugebiet Helfanter Straße, Wincheringen 20 www.kernplan.de

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

•	 Schaffung von Wohnraum durch sinn-
volle Weiterentwicklung/Arrondierung 
des Siedlungsrandes

•	 Familienfreundlicher Wohnstandort u.a. 
durch Lage in unmittelbarer Nähe zur 
Grundschule

•	 Mit der Schaffung von Angeboten für 
Seniorenwohnen wird die Ortsgemeinde 
Wincheringen zudem der aus dem de-
mografischen Wandel resultierenden 
Nachfrage gerecht

•	 Keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild, Neubebau-
ung fügt sich harmonisch in die Umge-
bung ein, Störungen und Beeinträchti-
gungen der Planung auf die Umge-
bungsnutzung können ausgeschlossen 
werden; ebenso verhält es sich umge-
kehrt

•	 Aufgrund der schnellen Verfügbarkeit 
der Bauplätze besonders geeignet für 
Wohnbebauung

•	 Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Umweltschutzes 

•	 keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Keine Auswirkungen auf die Belange 
des Klimaschutzes

•	 Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange der Landwirtschaft

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplans 
sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplanes wurden die zu beachten-
den Belange in ihrer Gesamtheit unterein-
ander und gegeneinander abgewogen. Auf-
grund der genannten Argumente, die für die 
Planung sprechen, kommt die Ortsgemeinde 
zu dem Ergebnis, die Planung umzusetzen.


